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130. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über die Präventivfachkräfte, Sicherheitsvertrauens-
personen, Erst-Helfer und Brandschutzbeauftragten (Präventivdienst-Verordnung – PrävD-V)

131. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz
(Gesundheitsüberwachungs-Verordnung – GÜ-V)

132. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
mente und sonstige Dokumentationspflichten (Dokumentations-Verordnung – Dok-V)

133. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung (Kennzeichnungs-Verordnung – Kenn-V)

134. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über besondere Fachkenntnisse für bestimmte Tätig-
keiten und ihren Nachweis (Fachkenntnisse-Verordnung – Fachk-V)

135. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Bediensteten bei der Benutzung
von Arbeitsmitteln (Arbeitsmittel-Verordnung – Am-V)

136. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Bediensteten bei der Verwendung
gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für gefährliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffe-Verordnung – As-V)

137. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Bediensteten bei der Bild-
schirmarbeit und der Handhabung von Lasten (Bildschirmarbeits- und Lasten-Verordnung – BSuL-V)

138. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung
durch bestimmte physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz (Verordnung über physikalische Einwirkungen –
VPhE)

139. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über persönliche Schutzausrüstungen und Dienst-
bekleidung (Persönliche-Schutzausrüstungs-Verordnung –PSA-V)

140. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz jugendlicher Bediensteter (Jugend-
bedienstetenschutz-Verordnung – JBed-V)

141. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Bediensteten bei der Ausführung
von Bauarbeiten (Bauarbeiterschutz-Verordnung –Bau-V)

142. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003, mit der die Sozialhilfeverordnung geändert wird

Aufgrund der §§ 3 Abs. 6 lit. a und b und 31 des Tiro-
ler Bedienstetenschutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird
verordnet:

1 .  A b s c h n i t t :
Präventivfachkräfte

§ 1
Präventivdienstliche Betreuung, Ausmaß

Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die si-
cherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
in der Art und in dem Ausmaß erfolgt, das für einen
wirksamen Schutz der Bediensteten erforderlich ist. Da-

für sind der Stand der Technik, die jeweiligen fachlichen
Erkenntnisse auf den Gebieten der Arbeitssicherheit
und der Arbeitsmedizin und die konkreten Gegeben-
heiten in der Dienststelle, insbesondere das Arbeitsum-
feld, die Anzahl an beschäftigten Bediensteten und die
möglichen Gefährdungen für ihre Sicherheit und Ge-
sundheit, maßgeblich.

§ 2
Information

(1) Der Dienstgeber hat den Präventivfachkräften
insbesondere folgende Unterlagen zur Verfügung zu
stellen:

130. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über die Präventivfachkräfte,
Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Helfer und Brandschutzbeauftragten (Präventiv-
dienst-Verordnung – PrävD-V)
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a) die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
mente;

b) Aufzeichnungen und Berichte über Dienst- und
Arbeitsunfälle;

c) das Verzeichnis der Bediensteten, die bei der Ar-
beit einer Einwirkung durch biologische Arbeitsstoffe
der Gruppen 3 oder 4 oder durch krebserzeugende, erb-
gutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Ar-
beitsstoffe ausgesetzt sind;

d) die Ergebnisse von Messungen betreffend gefähr-
liche Arbeitsstoffe, Lärm, Erschütterungen und von
sonstigen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
maßgeblichen Messungen und Untersuchungen;

e) das Verzeichnis der Bediensteten, die Tätigkeiten
durchführen, für die ein Nachweis der Fachkenntnisse
erforderlich ist.

(2) Der Dienstgeber hat die Präventivfachkräfte ge-
sondert zu informieren über:

a) die Bestellung und das Ende der Funktion der
Sicherheitsvertrauenspersonen und Brandschutzbeauf-
tragten;

b) die für eine Dienststelle bestimmten Erst-Helfer
und Personen, die für die Brandbekämpfung und die
Evakuierung der Bediensteten zuständig sind;

c) die Aufnahme von Bediensteten und deren erste
Dienstzuteilung;

d) eine länger als drei Monate dauernde Dienstzutei-
lung von Bediensteten an eine Dienststelle; erfolgt eine
Beschäftigung aufgrund einer kürzeren Dienstzuteilung
oder einer Überlassung, so ist eine Information der Prä-
ventivfachkräfte nur dann erforderlich, wenn dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist.

§ 3
Beiziehung von Sicherheitsfach-
kräften und Arbeitsmedizinern

Der Dienstgeber hat Sicherheitsfachkräfte und Ar-
beitsmediziner jedenfalls in folgenden Angelegenheiten
hinzuzuziehen:

a) Sicherheitsfachkräfte
1. in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich

der Unfallverhütung,
2. bei der Organisation des Brandschutzes und von

Maßnahmen zur Evakuierung;
b) Arbeitsmediziner
1. in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der

Gesundheit am Arbeitsplatz sowie der Verhinderung
arbeitsbedingter Erkrankungen,

2. in Fragen des Arbeitsrhythmus und bei der Dienst-
zeit- und Pausenregelung,

3. bei der Organisation der ersten Hilfe;
c) Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner
1. bei der Planung von Arbeitsstätten,
2. bei der Beschaffung oder Änderung von Arbeits-

mitteln,
3. bei der Einführung oder Änderung von Arbeits-

verfahren,
4. bei der Einführung von Arbeitsstoffen,
5. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen

und sonstigen ergonomischen sowie arbeitshygieni-
schen Fragen, insbesondere der Gestaltung der Ar-
beitsplätze und des Arbeitsablaufes,

6. bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen
Schutzausrüstungen,

7. bei der Gefahrenbeurteilung und der Festlegung
von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung, 

8. bei der Organisation der Unterweisung der Be-
diensteten und der Sicherheitsvertrauenspersonen und
bei der Erstellung von Anweisungen.

§ 4
Zusammenarbeit

(1) Die für eine Dienststelle zuständigen Sicher-
heitsfachkräfte, Arbeitsmediziner und gegebenenfalls
hinzugezogene sonstige geeignete Fachleute haben bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten.

(2) Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind insbe-
sondere Besichtigungen von Arbeitsstätten und Bau-
stellen durch Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedizi-
ner möglichst gemeinsam und unter Beteiligung der zu-
ständigen Sicherheitsvertrauenspersonen durchzufüh-
ren. Auch den zuständigen Organen der Personalver-
tretung ist Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.

2 .  A b s c h n i t t
Sicherheitsvertrauenspersonen

§ 5
Anzahl, Verteilung

(1) Der Dienstgeber hat für jede Dienststelle jene
Anzahl an Sicherheitsvertrauenspersonen zu bestellen,
die, gemessen an der Anzahl der Bediensteten und am
Grad der möglichen Gefährdung der Gesundheit und
Sicherheit der Bediensteten bei der Arbeit, zur wirk-
samen Vertretung der Interessen der Bediensteten und
zur wirksamen Kontrolle der Einhaltung der Bestim-
mungen des TBSG 2003 und der dazu erlassenen Ver-
ordnungen erforderlich ist.

(2) Ist mehr als eine Sicherheitsvertrauensperson zu
bestellen, so ist auf eine zweckmäßige Verteilung der
Sicherheitsvertrauenspersonen auf die einzelnen Ar-
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beitsstätten nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse
und der organisatorischen und fachlichen Erfordernisse
Bedacht zu nehmen.

§ 6
Information

Der Dienstgeber hat
a) den Sicherheitsvertrauenspersonen Zugang zu ge-

währen zu
1. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-

menten,
2. den Aufzeichnungen und Berichten über Dienst-

und Arbeitsunfälle,
3. dem Verzeichnis der Bediensteten, die bei der

Arbeit einer Einwirkung durch biologische Arbeits-
stoffe der Gruppen 3 oder 4 oder durch krebserzeu-
gende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefähr-
dende Arbeitsstoffe ausgesetzt sind,

4. den Ergebnissen von Messungen betreffend ge-
fährliche Arbeitsstoffe, Lärm, Erschütterungen und von
sonstigen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
maßgeblichen Messungen und Untersuchungen und

b) die Sicherheitsvertrauenspersonen zu informieren
über

1. die für die Dienststelle zuständigen Präventivfach-
kräfte, Brandschutzbeauftragen, Erst-Helfer und Per-
sonen, die für die Brandbekämpfung und die Evakuie-
rung der Bediensteten zuständig sind,

2. Grenzwertüberschreitungen, deren Ursachen und
die getroffenen Gegenmaßnahmen,

3. das Auftreten von Erkrankungen, bei denen der
begründete Verdacht besteht, dass sie arbeitsbedingt
sind,

4. Auflagen, Vorschreibungen und Bewilligungen auf
dem Gebiet des Bedienstetenschutzes und

5. neue Erkenntnisse über den Stand der Technik und
auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung.

§ 7
Anhörung, Beteiligung

Der Dienstgeber hat
a) die Sicherheitsvertrauenspersonen zu hören
1. vor der ersten Heranziehung einer Person als Prä-

ventivfachkraft bzw. vor der ersten Inanspruchnahme
eines sicherheitstechnischen oder arbeitsmedizinischen
Zentrums,

2. vor der Bestellung von Brandschutzbeauftragten
sowie vor der Bestimmung von Erst-Helfern und von
Personen, die für die Brandbekämpfung und die Evaku-
ierung der Bediensteten zuständig sind, und

3. vor der Einführung neuer Technologien, Arbeits-
weisen, Arbeitsstoffe oder Arbeitsmittel, insbesondere
zu den Auswirkungen, die die Auswahl der Arbeitsstoffe
oder Arbeitsmittel, die Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen und die Einwirkung der Umwelt auf den Ar-
beitsplatz für die Sicherheit und Gesundheit der Be-
diensteten haben können und

b) die Sicherheitsvertrauenspersonen zu beteiligen
1. bei der Gefahrenbeurteilung und der Festlegung

von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung,
2. bei der Planung, Organisation und Durchführung

der Information und Unterweisung der Bediensteten
und

3. bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrü-
stungen.

3 .  A b s c h n i t t
Erst-Helfer, Brandschutzbeauftragte

§ 8
Erst-Helfer

(1) Der Dienstgeber hat durch organisatorische Maß-
nahmen sicherzustellen, dass eine im Hinblick auf die
Anzahl der anwesenden Bediensteten und die aufgrund
der Art der Arbeitsvorgänge, der verwendeten Arbeits-
mittel oder Arbeitsstoffe bestehenden Verletzungs-
gefahren ausreichende Anzahl an Erst-Helfern zur Ver-
fügung steht.

(2) Erst-Helfer müssen eine mindestens 16-stündige
Ausbildung nach den vom Roten Kreuz ausgearbeiteten
Lehrplänen oder eine gleichwertige Ausbildung absol-
viert haben, wie etwa im Rahmen des Präsenz- oder Aus-
bildungsdienstes beim Österreichischen Bundesheer
oder im Rahmen des Grundlehrganges für Zivildienst-
leistende. Die Ausbildung ist spätestens nach zehn Jah-
ren zu wiederholen.

(3) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass in re-
gelmäßigen Abständen Übungen in erster Hilfe abge-
halten werden. Im Rahmen dieser Übungen sind neue
Erkenntnisse auf dem Gebiet der ersten Hilfeleistung
besonders zu berücksichtigen.

§ 9
Brandschutzbeauftragte, Evakuierung

(1) Zu Brandschutzbeauftragten dürfen nur Perso-
nen bestellt werden, die eine mindestens 16-stündige
Ausbildung auf dem Gebiet des Brandschutzes nach den
Richtlinien der Feuerwehrverbände oder Brandverhü-
tungsstellen oder eine andere, mindestens gleichwertige
Ausbildung nachweisen können.
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(2) Brandschutzbeauftragte sind zu folgenden Auf-
gaben heranzuziehen:

a) Information der Bediensteten über das Verhalten
im Brandfall;

b) Vorsorge für die regelmäßige Überprüfung der
Brandsicherheit (Eigenkontrolle);

c) Bekämpfung von Entstehungsbränden;
d) Evakuierung der Arbeitsstätte;
e) Vorbereitung eines allfälligen Feuerwehreinsatzes

und anderer Hilfsdienste.
(3) Den Brandschutzbeauftragten ist während der

Dienstzeit ausreichend Zeit für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben zu gewähren. Ihnen sind alle dazu notwendi-
gen Unterlagen und Mittel zur Verfügung zu stellen. Fer-
ner sind sie mit den nötigen Befugnissen auszustatten.

(4) In jenen Dienststellen, in denen Personen zu be-
stimmen sind, die bis zum Einschreiten der zuständigen
Behörden, der Feuerwehr und der Rettung für die
Brandbekämpfung und die Evakuierung der Bedienste-
ten zuständig sind, sind in regelmäßigen Abständen Ein-
satzübungen durchzuführen.

4 .  A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 10
Umsetzung 

von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richt-
linien umgesetzt:

1. Richtlinie 89/391/EWG des Rates über die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei
der Arbeit, ABl. 1989 Nr. L 183, S. 1;

2. Richtlinie 91/383/EWG des Rates zur Ergänzung
der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit be-
fristetem Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis,
ABl. 1991 Nr. L 206, S. 19.

§ 11
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund der §§ 3 Abs. 6, 13 Abs. 4, 16 Abs. 4 
und 23 des Tiroler Bedienstetenschutzgesetzes 2003,
LGBl. Nr. 75, wird verordnet:

1 .  A b s c h n i t t
Eignungs- und Folgeuntersuchungen

§ 1
Anwendung von Bestimmungen 

der Verordnung über die Gesundheits-
überwachung am Arbeitsplatz

Auf die Durchführung von Eignungs- und Folge-
untersuchungen sind die §§ 2 und 3 und die darauf Bezug
habenden Teile der Anlagen 1 und 2 der Verordnung über
die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ),
BGBl. II Nr. 27/1997, zuletzt geändert durch die Ver-

ordnung BGBl. II Nr. 343/2002, mit der Maßgabe sinn-
gemäß anzuwenden, dass

a) an die Stelle des Wortes „Arbeitnehmer/innen“ je-
weils das Wort „Bedienstete“ in der jeweils grammati-
kalisch richtigen Form und an die Stelle des Wortes 
„Arbeitsschicht“ jeweils das Wort „Regeldienstzeit“
treten,

b) in den §§ 2 und 3 VGÜ die Überschriften entfallen,

c) im § 2 Abs. 1 Z. 14 und Abs. 2 VGÜ an die Stelle
der Verweisung auf die §§ 4 und 41 ASchG jeweils die
Verweisung auf die sinngemäß entsprechenden Bestim-
mungen der §§ 4 und 13 Abs. 2 TBSG 2003 tritt und

d) in der Anlage 1 VGÜ an die Stelle der Verweisung
auf § 49 Abs. 1 ASchG die Verweisung auf die sinnge-

131. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über die Gesundheitsüber-
wachung am Arbeitsplatz (Gesundheitsüberwachungs-Verordnung – GÜ-V)
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mäß entsprechende Bestimmung des § 21 Abs. 1 TBSG
2003 tritt.

§ 2
Richtlinien für die Durchführung

(1) Bei der Aufnahme der betreffenden Tätigkeit dür-
fen Eignungsuntersuchungen höchstens zwei Monate
zurückliegen.

(2) Die untersuchenden Ärzte haben nach den aner-
kannten Regeln der Arbeitsmedizin und nach Maßgabe
der in der Anlage 2 VGÜ festgelegten Richtlinien vor-
zugehen. Werden zu Teilbereichen der Untersuchungen
andere Ärzte oder Labors herangezogen, so sind die Er-
gebnisse dieser Teiluntersuchungen bei der Beurteilung
zu berücksichtigen.

(3) Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten:
a) die Ergebnisse der Untersuchungen sind in einem

Befund festzuhalten;
b) es hat eine Beurteilung auf „geeignet“ oder „nicht

geeignet“ zu erfolgen;
c) lautet die Beurteilung auf „geeignet“, scheint aber

eine Verkürzung des Zeitabstandes bis zur Folgeunter-
suchung geboten, so ist in die Beurteilung der Zeit-
abstand bis zur vorzeitigen Folgeuntersuchung aufzu-
nehmen;

d) der Befund ist dem Bediensteten auf Verlangen zu
übermitteln und zu erläutern;

e) dem Dienstgeber und dem Bediensteten ist schrift-
lich mitzuteilen, ob die Beurteilung auf „geeignet“ oder
„nicht geeignet“ lautet; darüber hinaus sind dem Dienst-
geber die sich aus dem Befund ergebenden Einschrän-
kungen für bestimmte dienstliche Tätigkeiten mitzu-
teilen.

(4) Auf Antrag des betroffenen Bediensteten sind der
Befund und die Beurteilung unter Bedachtnahme auf die
gegebenen Arbeitsbedingungen zu überprüfen. Zu die-
sem Zweck hat der Dienstgeber dem Bediensteten die
Wiederholung der Untersuchung durch einen anderen
Arbeitsmediziner zu ermöglichen.

2 .  A b s c h n i t t
Sonstige besondere Untersuchungen

§ 3
Anwendung von Bestimmungen 

der Verordnung über die Gesundheits-
überwachung am Arbeitsplatz

Auf die Durchführung von sonstigen besonderen
Untersuchungen sind § 5 Abs. 1, 2 und 3 und die darauf
Bezug habenden Teile der Anlagen 1 und 2 VGÜ mit der
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass

a) an die Stelle des Wortes „Arbeitgeber/innen“ je-
weils das Wort „Dienstgeber“ in der jeweils grammati-
kalisch richtigen Form und an die Stelle des Wortes „Ar-
beitnehmer/innen“ jeweils das Wort „Bedienstete“ in
der jeweils grammatikalisch richtigen Form treten,

b) im § 5 VGÜ die Überschrift entfällt,
c) im § 5 Abs. 1 Z. 2 und im Teil III der Anlage 2 VGÜ

an die Stelle der Verweisung auf § 40 Abs. 4 ASchG je-
weils die Verweisung auf die sinngemäß entsprechende
Bestimmung des § 2 lit. l sublit. aa TBSG 2003 tritt und

d) in der Anlage 1 VGÜ an die Stelle der Verweisung
auf § 51 ASchG die Verweisung auf die sinngemäß ent-
sprechende Bestimmung des § 22 TBSG 2003 tritt.

§ 4
Untersuchungen bei Lärmeinwirkung

(1) Um eine Frühdiagnose jeglichen lärmbedingten
Gehörverlustes zu ermöglichen und um die Funktion
des Gehörs zu erhalten, ist das Gehör von Bediensteten,
die bei ihrer Tätigkeit einer gesundheitsgefährdenden
Lärmeinwirkung ausgesetzt sind, auf ihren Wunsch vor
dem Beginn der Tätigkeit sowie bei Fortdauer der Tä-
tigkeit in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch
alle fünf Jahre, von einem Arzt zu untersuchen. 

(2) Eine gesundheitsgefährdende Lärmeinwirkung
im Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn diese

a) die im § 1 der Verordnung über physikalische Ein-
wirkungen, LGBl. Nr. 138/2003, in der jeweils gelten-
den Fassung festgelegten oberen Auslösewerte über-
schreitet oder

b) die im § 1 der Verordnung über physikalische Ein-
wirkungen festgelegten unteren Auslösewerte über-
schreitet und die Bewertung und Messung im Rahmen
der Gefahrenbeurteilung auf ein Gesundheitsrisiko hin-
deutet.

§ 5
Richtlinien 

für die Durchführung

(1) Die untersuchenden Ärzte haben nach den aner-
kannten Regeln der Arbeitsmedizin und nach Maßgabe
der in der Anlage 2 VGÜ festgelegten Richtlinien vor-
zugehen.

(2) Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in einem
Befund festzuhalten. Dieser ist dem Bediensteten auf
Verlangen zu übermitteln und zu erläutern.

(3) Werden zu Teilbereichen der Untersuchungen an-
dere Ärzte oder Labors herangezogen, so sind die Er-
gebnisse dieser Teiluntersuchungen bei der Beurteilung
zu berücksichtigen.
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3 .  A b s c h n i t t
Gemeinsame Bestimmungen

§ 6
Unzulässigkeit der Beschäftigung

Eine Beschäftigung von Bediensteten mit Tätigkei-
ten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht,
ist nicht zulässig, wenn durch ein vom Bediensteten vor-
gelegtes ärztliches Zeugnis nachgewiesen wird, dass sein
Gesundheitszustand eine derartige Tätigkeit nicht zu-
lässt.

§ 7
Gesundheitsschädigungen, 

Sofortmaßnahmen

(1) Ergibt eine Untersuchung, dass der Bedienstete
an einer bestimmbaren Krankheit leidet oder dass sich
bei ihm eine gesundheitsschädliche Auswirkung zeigt,
die das Ergebnis einer Exposition gegenüber einem ge-
fährlichen Arbeitsstoff ist, so sind der Dienstgeber und
der betroffene Bedienstete vom untersuchenden Arzt
darüber unverzüglich zu informieren. Dabei ist der Be-
dienstete zusätzlich über Gesundheitsüberwachungs-
maßnahmen, denen er sich nach dem Abschluss der
Exposition unterziehen sollte, aufzuklären. Darüber
hinaus hat der Dienstgeber

a) die Gefahrenbeurteilung und die auf dieser Grund-
lage festgelegten Schutzmaßnahmen zu überprüfen,

b) unter Hinzuziehung der Präventivfachkräfte alle
erforderlichen Maßnahmen zur Ausschaltung oder Ver-
ringerung des Risikos durchzuführen und dem Bediens-
teten erforderlichenfalls eine andere Tätigkeit zuzuwei-
sen, bei der kein Risiko einer weiteren Exposition be-
steht, und

c) Vorkehrungen für eine kontinuierliche Gesund-
heitsüberwachung zu treffen und für eine Überprüfung
des Gesundheitszustandes aller anderen Bediensteten
zu sorgen, die in ähnlicher Weise exponiert waren.

(2) Ergibt eine Untersuchung des Gehörs, dass ein
Bediensteter an einer bestimmbaren Gehörschädigung
leidet, die das Ergebnis der Einwirkung von Lärm bei
der Arbeit ist, so ist dieser vom untersuchenden Arzt
darüber unverzüglich zu informieren. Abs. 1 dritter Satz
gilt sinngemäß.

§ 8
Sonstige Pflichten des Dienstgebers

(1) Der Dienstgeber hat
a) vor der Aufnahme der Beschäftigung mit einer

Tätigkeit, für die nach dieser Verordnung Untersuchun-
gen vorgesehen sind, den Bediensteten zu informieren,

1. dass vor der Aufnahme der Tätigkeit sowie bei Fort-
dauer der Tätigkeit Gesundheitsuntersuchungen auf
Kosten des Dienstgebers durchgeführt werden müssen,
damit eine Beschäftigung erfolgen kann, oder

2. dass sich der Bedienstete auf eigenen Wunsch vor
der Aufnahme sowie bei Fortdauer der Tätigkeit einer
sonstigen besonderen Untersuchung unterziehen kann,
und

3. in welchen Zeitabständen die Folgeuntersuchun-
gen bzw. die wiederkehrenden Untersuchungen zu er-
folgen haben und

b) nach Beendigung dieser Tätigkeit dafür zu sorgen,
dass der Bedienstete darüber aufgeklärt wird, welche
Maßnahmen der Gesundheitsüberwachung nach Ab-
schluss der Exposition gegenüber einem gefährlichen
Arbeitsstoff erfolgen können.

(2) Werden Untersuchungen während der Dienst-
stunden durchgeführt, so hat der Dienstgeber den Be-
diensteten die hiefür erforderliche Zeit zu gewähren.

(3) Der Dienstgeber hat den untersuchenden Ärzten
Zugang zu den Arbeitsplätzen der zu untersuchenden
Bediensteten sowie zu allen für die Durchführung oder
Beurteilung notwendigen Informationen, wie zum Bei-
spiel zu Messergebnissen, zu gewähren.

§ 9
Meldung

Alle Krankheits- und Todesfälle, bei denen festge-
stellt wurde, dass sie Folge einer berufsbedingten Ex-
position gegenüber gefährlichen Arbeitsstoffen sind,
sind dem für den inneren Dienst zuständigen Organ zu
melden.

4 .  A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 10
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richt-
linien umgesetzt:

1. Richtlinie 83/477/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am
Arbeitsplatz, ABl. 1983 Nr. L 263, S. 25, zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 03/18/EG, ABl. 2003 Nr. L 97,
S.11;

2. Richtlinie 86/188/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am
Arbeitsplatz, ABl. 1986 Nr. L 137, S. 28, in der Fas-
sung des Art. 13 der Richtlinie 98/24/EG, ABl. 1998
Nr. L 131, S.11;
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3. Richtlinie 89/391/EWG des Rates über die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei
der Arbeit, ABl. 1989 Nr. L 183, S. 1;

4. Richtlinie 90/394/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzino-
gene bei der Arbeit, ABl. 1990 Nr. L 196, S. 1, zuletzt
geändert durch die Richtlinie 99/38/EG, ABl. 1999
Nr. L 138, S. 66;

5. Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der
Arbeit, ABl. 1998 Nr. L 131, S. 11;

6. Richtlinie 00/54/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der
Arbeit, ABl. 2000 Nr. L 262, S. 21;

7. Richtlinie 03/10/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über Mindestvorschriften zum Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor
der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen
(Lärm), ABl. 2003 Nr. L 42, S. 38.

§ 11
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund der §§ 3 Abs. 6, 5 Abs. 4 und 23 des Tiro-
ler Bedienstetenschutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird
verordnet:

1 .  A b s c h n i t t
Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzdokument

§ 1
Anwendung von Bestimmungen 

der Verordnung über die Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzdokumente

(1) Auf die Gestaltung, den Inhalt sowie die Über-
prüfung und Anpassung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokuments sind die §§ 1 bis 3 und die An-
lage der Verordnung über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. Nr. 478/
1996, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 53/
1997 nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 sinngemäß anzu-
wenden.

(2) Im § 1 Abs. 1 DOK-VO tritt an die Stelle der Ver-
weisung auf § 5 ASchG die Verweisung auf die sinnge-
mäß entsprechende Bestimmung des § 5 Abs. 1 TBSG
2003.

(3) Im § 2 DOK-VO treten 
a) im Abs. 1 Z. 3 an die Stelle des Wortes „Arbeit-

nehmer/innen“ das Wort „Bediensteten“,
b) im Abs. 2
1. in der Z. 1 an die Stelle der Verweisung auf den

5. Abschnitt ASchG die Verweisung auf den sinngemäß
entsprechenden 1. Unterabschnitt des 4. Abschnitts
TBSG 2003 sowie die Gesundheitsüberwachungs-Ver-
ordnung, LGBl. Nr. 131/2003, in der jeweils geltenden
Fassung,

2. in der Z. 2 an die Stelle der Verweisung auf § 63
ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entspre-
chende Bestimmung des § 4 der Fachkenntnisse-Ver-
ordnung, LGBl. Nr. 134/2003, in der jeweils geltenden
Fassung und

3.  in der Z. 5 an die Stelle der Verweisung auf § 3
Abs. 3 und 4 ASchG die Verweisung auf die sinngemäß
entsprechenden Bestimmungen des § 9 Abs. 1 und 2
TBSG 2003,

c) im Abs. 3
1. in der Z. 1 an die Stelle der Verweisung auf § 40

ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
de Bestimmung des § 2 lit. l TBSG 2003 und

132. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumente und sonstige Dokumentationspflichten (Dokumenta-
tions-Verordnung – Dok-V)
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2. in der Z. 2 an die Stelle der Verweisung auf § 37
ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
den Bestimmungen des § 12 Abs. 4 und 5 TBSG 2003
und

d) im Abs. 5 an die Stelle der Verweisung auf § 45
ASchG die Verweisung auf § 8 der Arbeitsstoffe-Ver-
ordnung, LGBl. Nr. 136/2003, in der jeweils geltenden
Fassung.

(4) Im § 2a DOK-VO tritt an die Stelle der Wortfolge
„in denen nicht mehr als zehn Arbeitnehmer/innen
regelmäßig beschäftigt werden“ die Wortfolge „in denen
nicht mehr als 15 Bedienstete regelmäßig beschäftigt
werden“.

(5) Im § 3 Abs. 1 DOK-VO tritt an die Stelle der Ver-
weisung auf § 4 Abs. 4 und 5 ASchG die Verweisung auf
die sinngemäß entsprechende Bestimmung des § 4
Abs. 2 TBSG 2003.

(6) In der Anlage der DOK-VO treten an die Stelle
der Wortfolge „mit bis zu zehn Arbeitnehmern“ die
Wortfolge „mit bis zu 15 Bediensteten“, an die Stelle der
Abkürzung „AN“ das Wort „Bediensteten“, an die Stelle
der Wortfolge „von Arbeitnehmern“ die Wortfolge „von
Bediensteten“ und an die Stelle der Verweisung auf § 4
ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
de Bestimmung des § 4 TBSG 2003.

§ 2
Zuständige Personen

Aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
ment muss sich ergeben, welche Personen als Vertreter
des Dienstgebers für Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes zuständig sind oder welche Orga-
nisationseinheit beim Dienstgeber nähere Auskünfte
über Personen und Dienste mit besonderen Aufgaben
auf diesem Gebiet erteilt.

2 .  A b s c h n i t t
Sonstige Aufzeichnungen

§ 3
Aufzeichnungen 

über Arbeitsunfälle

Der Dienstgeber hat die nach § 5 Abs. 2 lit. a TBSG
2003 zu führenden Aufzeichnungen über Arbeitsunfäl-
le mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

§ 4
Besonders gefährliche Arbeitsstoffe, 

Verzeichnis der Bediensteten

(1) Das nach § 5 Abs. 2 lit. b TBSG 2003 zu führen-
de Verzeichnis muss für jeden Bediensteten, der bei der

Arbeit einer Einwirkung durch biologische Arbeits-
stoffe der Gruppen 3 oder 4 oder durch krebserzeu-
gende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefähr-
dende Arbeitsstoffe ausgesetzt ist, insbesondere fol-
gende Angaben enthalten:

a) Name, Geburtsdatum, Geschlecht;
b) Bezeichnung der Arbeitsstoffe;
c) Art der Gefährdung;
d) Art und Dauer der Tätigkeit;
e) soweit vorhanden, Datum und Ergebnis von Mes-

sungen im Arbeitsbereich;
f) Angaben zur Exposition;
g) Unfälle und Zwischenfälle im Zusammenhang mit

diesen Arbeitsstoffen.
(2) Diese Angaben sind stets auf dem aktuellen Stand

zu halten. Nach dem Ende der Exposition sind die Auf-
zeichnungen nach Abs. 1 mindestens 40 Jahre aufzube-
wahren.

§ 5
Gesundheitsakten

(1) Die nach § 5 Abs. 2 lit. c TBSG 2003 zu führen-
den Gesundheitsakten müssen für jeden Bediensteten,
der einer Gesundheitsüberwachung unterliegt, folgende
Angaben enthalten:

a) Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Adresse;
b) Art der Tätigkeit, die die Untersuchungspflicht

begründet;
c)  Datum der Aufnahme dieser Tätigkeit;
d) Datum der Beendigung dieser Tätigkeit;
e) Name und Adresse des untersuchenden Arztes;
f) Datum jeder Untersuchung.
Den Aufzeichnungen sind alle Beurteilungen der

untersuchenden Ärzte über die gesundheitliche Eig-
nung anzuschließen.

(2) Nach dem Ende der Gesundheitsüberwachung
hat der Dienstgeber die Aufzeichnungen nach Abs. 1
mindestens 40 Jahre aufzubewahren.

§ 6
Nachweis der Fachkenntnisse, 
Verzeichnis der Bediensteten

Der Dienstgeber hat ein Verzeichnis jener Bedien-
steten zu führen, die Tätigkeiten im Sinne des § 1 der
Fachkenntnisse-Verordnung durchführen. Dieses Ver-
zeichnis muss auch Angaben über den Nachweis der
Fachkenntnisse enthalten. Das Verzeichnis ist stets auf
aktuellem Stand zu halten.



S T Ü C K  44, NR. 132, 133 463

3 .  A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 7
Umsetzung 

von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richtli-
nien umgesetzt:

1. Richtlinie 83/477/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am
Arbeitsplatz, ABl. 1983 Nr. L 263, S. 25, zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 03/18/EG, ABl. 2003 Nr. L 97,
S.11;

2. Richtlinie 86/188/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am
Arbeitsplatz, ABl. 1986 Nr. L 137, S. 28, in der Fassung
des Art. 13 der Richtlinie 98/24/EG, ABl. 1998 Nr. L 131,
S.11;

3. Richtlinie 89/391/EWG des Rates über die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei
der Arbeit, ABl. 1989 Nr. L 183, S. 1;

4. Richtlinie 90/394/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzino-
gene bei der Arbeit, ABl. 1990 Nr. L 196, S. 1, zuletzt

geändert durch die Richtlinie 99/38/EG, ABl. 1999
Nr. L 138, S. 66;

5. Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der
Arbeit, ABl. 1998 Nr. L 131, S. 11;

6. Richtlinie 00/54/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der
Arbeit, ABl. 2000 Nr. L 262, S. 21;

7. Richtlinie 02/44/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über Mindestvorschriften zum Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor
der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen
(Vibrationen), ABl. 2002 Nr. L 177, S. 13;

8. Richtlinie 03/10/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über Mindestvorschriften zum Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor
der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen
(Lärm), ABl. 2003 Nr. L 42, S. 38.

§ 8
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund des § 3 Abs. 6 lit. c des Tiroler Bedienste-
tenschutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird verordnet:

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung ist jedes Zeichen (Schild, Sicherheitsfarbe, Leucht-

oder Schallzeichen, Sprech- oder Handzeichen), das für
einen bestimmten Bereich oder für eine bestimmte
Situation eine für die Sicherheit und den Schutz der
Gesundheit der Bediensteten relevante Aussage trifft.

(2) Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a) Verbotszeichen ein Zeichen, das ein gefährdendes

oder gefahrenträchtiges Verhalten untersagt;

133. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung (Kennzeichnungs-Verordnung – Kenn-V)
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b) Warnzeichen ein Zeichen, das vor einem Risiko
oder vor einer Gefahr warnt;

c) Gebotszeichen ein Zeichen, das ein bestimmtes
Verhalten vorschreibt;

d) Erste-Hilfe-Zeichen oder Rettungszeichen ein
Zeichen mit Angaben über Notausgänge, Erste-Hilfe-
Mittel oder Rettungsmittel;

e) Hinweiszeichen ein Zeichen, das andere Hinweise
als die unter den lit. a bis d genannten Sicherheitszei-
chen enthält;

f) Schild ein Zeichen, das durch Kombination von
geometrischer Form, Farbe und Bildzeichen oder Pikto-
gramm eine bestimmte Aussage beinhaltet; seine Er-
kennbarkeit wird durch eine hinreichend hohe Leucht-
dichte gewährleistet;

g) Zusatzschild ein Zeichen, das zusammen mit einem
Schild gemäß lit. f verwendet wird und zusätzliche Hin-
weise liefert;

h) Sicherheitsfarbe eine Farbe, der eine bestimmte
Bedeutung zugeordnet ist;

i) Bildzeichen oder Piktogramm ein Bild, das eine
Situation beschreibt oder ein bestimmtes Verhalten vor-
schreibt und auf einem Schild oder einer Leuchtfläche
angeordnet ist;

j) Leuchtzeichen ein Zeichen, das von einer Vorrich-
tung erzeugt wird, die aus durchsichtigem Material be-
steht, das von innen oder von hinten durchleuchtet wird;

k) Schallzeichen ein codiertes akustisches Signal, das
von einer spezifischen Vorrichtung ohne Verwendung
einer menschlichen oder synthetischen Stimme ausge-
sandt und verbreitet wird;

l) Sprechzeichen eine verbale Mitteilung mit festge-
legtem Wortlaut unter Verwendung einer menschlichen
oder synthetischen Stimme;

m) Handzeichen codierte Bewegungen oder Hand-
bzw. Armstellungen.

§ 2
Allgemeine 

Bestimmungen

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass, soweit
nach den Bestimmungen des TBSG 2003 oder einer
anderen dazu erlassenen Verordnung eine Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung erforderlich ist,
diese Kennzeichnung nach den Bestimmungen dieser
Verordnung gestaltet ist.

(2) Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung nach dieser Verordnung darf für keine ande-
ren als für die in dieser Verordnung dafür jeweils fest-
gelegten Aussagen verwendet werden.

(3) Der Dienstgeber hat dafür sorgen, dass die Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

a) hinsichtlich ihrer Art, Anordnung, Ausmaße, An-
zahl, Gestaltung und Funktionsweise sowie hinsichtlich
ihres Standortes und Zustandes entsprechend der Art
und dem Ausmaß der Gefahr und des zu bezeichnenden
Bereiches so beschaffen ist, dass eine möglichst hohe
Wirksamkeit erreicht wird,

b) in ihrer Sicht- oder Hörbarkeit nicht durch andere
Kennzeichnungen, durch gleichartige Emissionsquellen
oder durch sonstige Einrichtungen beeinträchtigt ist,

c) gegebenenfalls auch für Bedienstete mit – auch
durch persönliche Schutzausrüstung – eingeschränktem
Hör- oder Sehvermögen wirksam ist und

d) so beschaffen ist, dass ihre Mitteilung klar ver-
ständlich und eine Verwechslung ausgeschlossen ist.

(4) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die
Mittel der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung ihrer Art entsprechend regelmäßig gereinigt,
gewartet, auf ihre tatsächliche Wirksamkeit überprüft
und bei Bedarf instand gesetzt oder erneuert werden.

§ 3
Anwendung von Bestimmungen 
der Kennzeichnungsverordnung

(1) Auf 
a) die Verwendung von Schildern und Sicherheitsfar-

ben und die an diese zu stellenden Anforderungen,
b) die Verwendung von Leucht-, Schall-, Sprech- und

Handzeichen und die an diese zu stellenden Anforde-
rungen und 

c) die Information und Unterweisung der von einer
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung be-
troffenen Bediensteten

sind die §§ 2 bis 7 und die Anhänge der Kennzeich-
nungsverordnung – KennV, BGBl. II Nr. 101/1997, nach
Maßgabe der Abs. 2, 3 und 4 sinngemäß anzuwenden.

(2) An die Stelle des Wortes „Arbeitgeber/innen“ tritt
jeweils das Wort „Dienstgeber“ in der jeweils gramma-
tikalisch richtigen Form und an die Stelle des Wortes
„Arbeitnehmer/innen“ tritt jeweils das Wort „Bediens-
tete“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form.

(3) § 4 Abs. 1 KennV gilt nicht.
(4) Im § 7 KennV treten
a) im Abs. 1 an die Stelle der Verweisung auf § 12

ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 und 3 TBSG 2003 und

b) im Abs. 2 an die Stelle der Verweisung auf § 14
ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
den Bestimmungen des § 6 Abs. 4 und 5 TBSG 2003.



S T Ü C K  44, NR. 133, 134 465

§ 4
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung wird die Richtlinie 92/58/
EWG des Rates über Mindestvorschriften für die Sicher-
heits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz, ABl. 1992 Nr. L 245, S. 23, umgesetzt.

§ 5
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund des § 3 Abs. 6 lit. d des Tiroler Bedienste-
tenschutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird verordnet:

§ 1
Fachkenntnisse, besondere Aufsicht

(1) Zu Tätigkeiten, die mit einer besonderen Gefahr
für die damit beschäftigten oder für andere Bedienstete
verbunden sind, wie das Führen von Kränen und Stap-
lern, die Durchführung von Sprengarbeiten oder sons-
tige Arbeiten mit vergleichbarem Risiko, dürfen nur
Bedienstete herangezogen werden, die

a) hiefür geistig und körperlich geeignet sind,
b) über einen Nachweis der erforderlichen Fach-

kenntnisse und
c) über die erforderliche Berufserfahrung verfügen.
(2) Wenn es für eine sichere Durchführung der Tätig-

keiten erforderlich ist, hat die Organisation und Vorbe-
reitung durch Personen zu erfolgen, die hiefür geeignet
sind und die erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen.
Dies gilt für Vorbereitungs- und Organisationsarbeiten
betreffend besonders gefährliche Arbeiten unter Span-
nung sowie für sonstige Tätigkeiten, für die hinsichtlich
der Vorbereitung und Organisation vergleichbare An-
forderungen bestehen.

(3) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Tätigkeit
verbundenen Gefahren oder die spezifischen Arbeits-
bedingungen erforderlich ist, dürfen Tätigkeiten nur
unter Aufsicht einer geeigneten Person durchgeführt
werden.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a) Kräne Betriebseinrichtungen oder Betriebsmittel,

die Lasten heben und in mindestens einer Richtung be-
wegen; nicht als Kräne gelten vor allem Flurförderzeuge
und Geräte zur Regalbedienung;

b) Stapler Fahrzeuge für den innerbetrieblichen Ver-
kehr mit für Stapelvorgänge bewegbarem Lastträger.

§ 3
Anwendung von bundes-

rechtlichen Bestimmungen

Auf die im § 1 genannten Tätigkeiten und die dafür
erforderlichen Fachkenntnisse sind folgende Bestim-
mungen sinngemäß anzuwenden:

a) für das Führen von Kränen und Staplern und für
die Durchführung von Sprengarbeiten die §§ 2 Abs. 1
mit Ausnahme der lit. c, 3, 4 und 6 der Verordnung über
den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Ar-
beiten, BGBl. Nr. 441/1975, in der Fassung des Geset-
zes BGBl. Nr. 450/1994 mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Wortes „Arbeitnehmer“ jeweils das Wort „Be-
dienstete“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form
tritt;

b) für besonders gefährliche Arbeiten unter elektri-
scher Spannung die §§ 2, 3 und 4 der Verordnung über
den Nachweis der Fachkenntnisse für die Vorbereitung
und Organisation von bestimmten Arbeiten unter elek-

134. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über besondere Fachkennt-
nisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis (Fachkenntnisse-Verordnung –
Fachk-V)
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trischer Spannung über 1 kV, BGBl. Nr. 10/1982, in der
Fassung des Gesetzes BGBl. Nr. 450/1994 mit der Maß-
gabe, dass

1. an die Stelle des Wortes „Arbeitnehmer“ jeweils das
Wort „Bedienstete“ in der jeweils grammatikalisch rich-
tigen Form tritt und

2. im § 2 Z. 1 der Verordnung über den Nachweis der
Fachkenntnisse für die Vorbereitung und Organisation
von bestimmten Arbeiten unter elektrischer Spannung
über 1 kV an die Stelle des Klammerausdruckes „(§ 1
Abs. 2 des Elektrotechnikgesetzes vom 17. März 1965,
BGBl. Nr. 57)“ der Klammerausdruck „(§ 1 Abs. 2 des
Elektrotechnikgesetzes 1992, BGBl. Nr. 106/1993, in
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 136/2001)“ tritt.

§ 4
Nachweis der Fachkenntnisse

Der Nachweis der Fachkenntnisse ist zu erbringen:
a) durch ein Zeugnis einer hiefür in Betracht kom-

menden Unterrichtsanstalt oder anderen Ausbildungs-
einrichtung,

b) durch ein Zeugnis einer Einrichtung, die aufgrund
der geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des
Arbeitnehmerschutzes vom zuständigen Bundesminis-
ter zur Ausstellung solcher Zeugnisse ermächtigt wurde,
oder

c) durch ein vom zuständigen Bundesminister nach
§ 113 Abs. 3 ASchG anerkanntes Zeugnis.

§ 5
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richt-
linien umgesetzt:

1. Richtlinie 89/391/EWG des Rates über die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei
der Arbeit, ABl. 1989 Nr. L 183, S. 1;

2. Richtlinie 92/57/EWG des Rates über die auf zeit-
lich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen an-
zuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz, ABl. 1992 Nr. L 245, S. 6.

§ 6
In-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

(2) Bedienstete, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens dieser Verordnung Kräne und Stapler führen, ohne
die hiefür erforderlichen Fachkenntnisse durch ein Zeug-
nis nach § 4 nachweisen zu können, dürfen diese Tätig-
keiten weiter durchführen. Ergibt jedoch die Gefahren-
beurteilung eine mögliche Gefährdung für die Sicherheit
und die Gesundheit solcher Bediensteter, so hat der
Dienstgeber dafür zu sorgen, dass diese innerhalb einer
angemessenen Frist, für deren Dauer das Ausmaß der
möglichen Gefährdung maßgebend ist, den Nachweis der
erforderlichen Fachkenntnisse nach § 4 erbringen.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund des § 12 Abs. 7 des Tiroler Bediensteten-
schutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird verordnet:

§ 1
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a) Arbeitsmittel alle Maschinen, Apparate, Werkzeu-

ge, Geräte und Anlagen, die bei der Arbeit benutzt wer-
den; zu den Arbeitsmitteln gehören insbesondere auch
Beförderungsmittel zur Beförderung von Personen oder

Gütern, Aufzüge, Leitern, Gerüste, Dampfkessel,
Druckbehälter, Feuerungsanlagen, Behälter, Silos, För-
derleitungen, kraftbetriebene Türen und Tore sowie
Hub-, Kipp- und Rolltore;

b) Aufstellung von Arbeitsmitteln das Montieren, In-
stallieren, Aufbauen und Anordnen von Arbeitsmitteln;

c) Benutzung von Arbeitsmitteln alle ein Arbeits-
mittel betreffende Tätigkeiten wie In- und Außerbe-
triebnahme, Gebrauch, Transport, Instandsetzung,
Umbau, Instandhaltung, Wartung und Reinigung;

135. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Be-
diensteten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln (Arbeitsmittel-Verordnung – Am-V)
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d) fachkundige Personen solche, die die erforder-
lichen fachlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen
besitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte
Durchführung der ihnen übertragenen Arbeiten bieten;
als fachkundige Personen können auch Bedienstete ein-
gesetzt werden;

e) Aufsicht die Überwachung von Bediensteten
durch eine geeignete Person, die im Gefahrenfall unver-
züglich eingreifen und die erforderlichen Maßnahmen
setzen kann;

f) Gefahrenbereich der Bereich innerhalb oder im
Umkreis eines Arbeitsmittels, in dem die Sicherheit oder
die Gesundheit von sich darin aufhaltenden Bedienste-
ten gefährdet ist oder gefährdet sein könnte;

g) Schutzeinrichtungen technische Vorkehrungen,
die dazu bestimmt sind, den Zugang zu Gefahrenberei-
chen oder ein Hineinlangen in diese zu verhindern, oder
die eine andere geeignete Schutzfunktion bewirken;

h) Kräne Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, die
die gehobene Last unabhängig von der Hubbewegung
in mindestens einer Richtung motorisch angetrieben
bewegen können; Regalbedienungsgeräte, Hubstapler,
Bagger und Radlader gelten nicht als Kräne;

i) selbstfahrende Arbeitsmittel motorisch angetrie-
bene schienengebundene oder nicht-schienengebun-
dene Fahrzeuge, die entsprechend dem vom Hersteller
angegebenen Verwendungszweck für die Durchführung
von Arbeitsvorgängen bestimmt sind;

j) Hubstapler mit Gabeln, Plattformen oder anderen
Lastaufnahmemitteln ausgerüstete selbstfahrende Ar-
beitsmittel mit Hubmast, die dazu bestimmt sind,
Lasten zu heben, sie an einen anderen Ort zu verbrin-
gen, dort abzusetzen, zu stapeln oder in Regale einzu-
bringen oder um sonstige Manipulationstätigkeiten mit
Lasten unter Verwendung besonderer Zusatzgeräte
durchzuführen; Hubstapler mit hubbewegtem Fahrer-
sitz sind Hubstapler, die mit einem Fahrerplatz ausge-
rüstet sind, der mit dem Lastaufnahmemittel zum Ein-
lagern von Lasten in Regale angehoben wird;

k) mechanische Leitern fahrbare freistehend ver-
wendbare Schiebeleitern oder Schiebedrehleitern, die
hand- oder kraftbetrieben aufgerichtet, gedreht oder
ausgeschoben werden;

l) kraftbetrieben Arbeitsmittel mit Antriebsformen,
die den Kraftantrieb mittels technisch freigemachter
Energie bewirken, wie elektrische, pneumatische oder
hydraulische Antriebe, nicht jedoch Antriebe, die durch
Schwerkraft oder allein durch menschliche Muskelkraft
(unmittelbar oder mittelbar) erfolgen.

§ 2
Aufstellung von Arbeitsmitteln

(1) Der Dienstgeber hat bei der Aufstellung von Ar-
beitsmitteln die besonderen Bedingungen und Eigen-
schaften der Arbeitsmittel und der Tätigkeit sowie die
am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren für die Sicher-
heit und Gesundheit der Bediensteten und die Gefah-
ren, die aus der Benutzung der Arbeitsmittel erwachsen
können, zu berücksichtigen. Insbesondere ist bei der
Aufstellung von Arbeitsmitteln darauf zu achten, dass

a) ausreichend Raum zwischen ihren mobilen Bau-
teilen und festen oder mobilen Bauteilen in ihrer Um-
gebung vorhanden ist,

b) alle verwendeten oder erzeugten Energien und
Stoffe sicher zugeführt und entfernt werden können,

c) den Bediensteten ausreichend Platz für die sichere
Benutzung der Arbeitsmittel zur Verfügung steht und

d) sie nur dann aufgestellt werden, wenn die zuläs-
sige Beanspruchung tragender Bauteile nicht über-
schritten ist.

(2) Weiters hat der Dienstgeber dafür zu sorgen, dass
a) im Freien aufgestellte Arbeitsmittel erforderli-

chenfalls durch Vorrichtungen oder andere entspre-
chende Maßnahmen gegen Blitzschlag und Witterungs-
einflüsse geschützt werden,

b) bei der Aufstellung oder Benutzung von Arbeits-
mitteln unter oder in der Nähe von elektrischen Frei-
leitungen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um
jegliches gefahrbringendes Annähern der Bediensteten
und der Arbeitsmittel an diese Leitungen und Strom-
schläge durch diese Leitungen zu verhindern,

c) Arbeitsmittel und ihre Teile durch Befestigung
oder durch andere Maßnahmen stabilisiert werden,
sofern dies für die Sicherheit und den Schutz der
Gesundheit der Bediensteten erforderlich ist,

d) geeignete Maßnahmen getroffen werden, damit
Kleidung oder Körperteile der die Arbeitsmittel benut-
zenden Bediensteten nicht erfasst werden, und

e) die Arbeits- und Wartungsbereiche der Arbeits-
mittel entsprechend der Benutzung ausreichend belich-
tet oder beleuchtet sind.

§ 3
Benutzung von Arbeitsmitteln

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass bei der
Benutzung von Arbeitsmitteln folgende Grundsätze
eingehalten werden:

a) Arbeitsmittel dürfen nur für Arbeitsvorgänge und
unter Bedingungen benutzt werden, für die sie geeignet



S T Ü C K  44, NR. 135468

sind und für die sie nach den Angaben der Hersteller
oder Inverkehrbringer vorgesehen sind;

b) bei der Benutzung von Arbeitsmitteln sind die für
sie geltenden Bedienungsanleitungen der Hersteller
oder Inverkehrbringer und die für sie geltenden elektro-
technischen Vorschriften einzuhalten;

c) Arbeitsmittel dürfen nur mit den für die verschie-
denen Verwendungszwecke vorgesehenen Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen benutzt werden; diese sind
bestimmungsgemäß zu verwenden;

d) Arbeitsmittel dürfen nicht benutzt werden, wenn
Beschädigungen festzustellen sind, die die Sicherheit
beeinträchtigen können, oder wenn die Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen nicht funktionsfähig sind.

(2) Die Benutzung von Arbeitsmitteln, die selbst
oder deren Einsatzbedingungen in einem größeren Um-
fang verändert wurden, als dies von den Herstellern oder
Inverkehrbringern vorgesehen ist, ist nur nach einer
Gefahrenanalyse und unter Vornahme der erforder-
lichen Maßnahmen zulässig.

(3) Der Dienstgeber hat durch entsprechende Infor-
mationen, Anweisungen und sonstige geeignete Maß-
nahmen dafür zu sorgen, dass 

a) die Bediensteten vor der Benutzung von Arbeits-
mitteln prüfen, ob diese offenkundige Mängel aufweisen,

b) die Bediensteten sich bei der Inbetriebnahme von
Arbeitsmitteln vergewissern, dass sie sich selbst und an-
dere Bedienstete nicht in Gefahr bringen, und

c) Bedienstete, die einander bei der Benutzung eines
Arbeitsmittels ablösen, festgestellte Unregelmäßigkei-
ten bei der Ablösung verständlich bekannt geben.

(4) Eine kombinierte Benutzung von Arbeitsmitteln,
die nicht von den Herstellern oder Inverkehrbringern
vorgesehen ist, ist nur zulässig, wenn

a) die Verträglichkeit der Arbeitsmittel gewährleistet
ist,

b) eine Gefahrenanalyse durchgeführt wurde und
c) sie auf den in der Gefahrenanalyse festgelegten Be-

reich beschränkt wird und erforderlichenfalls zusätzli-
che Einschränkungen und Maßnahmen aufgrund der
Gefahrenanalyse getroffen sind.

(5) Außer Betrieb genommene Arbeitsmittel müssen
mit den für sie vorgesehenen Schutz- und Sicherheits-
einrichtungen versehen sein. Andernfalls sind diese Ar-
beitsmittel zu demontieren, unzugänglich zu machen
oder durch Abnahme und Entfernung wesentlicher Bau-
elemente oder durch sonstige geeignete Maßnahmen
funktionsunfähig zu machen. Erforderlichenfalls sind
zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen.

§ 4
Anwendung von Bestimmungen 

der Arbeitsmittelverordnung
(1) Auf
a) die an Arbeitsmittel allgemein zu stellenden Si-

cherheits- und Gesundheitsanforderungen,
b) die Information und die Unterweisung der Bediens-

teten hinsichtlich der Benutzung von Arbeitsmitteln,
c) die im Zusammenhang mit der Benutzung von be-

stimmten Arbeitsmitteln stehenden Prüfpflichten (Ab-
nahmeprüfung, wiederkehrende Prüfung, Prüfung nach
außergewöhnlichen Ereignissen, Prüfung nach Aufstel-
lung) und die Erstellung eines Prüfbefundes,

d) die Aufstellung, Erprobung, Verwendung und
Wartung von Arbeitsmitteln und besondere Arbeiten an
Arbeitsmitteln,

e) die Benutzung bestimmter Arbeitsmittel,
f) die Anforderungen an Leitern und Gerüste und
g) die Beschaffenheit von Arbeitsmitteln
sind die §§ 3 bis 60 und die Anhänge der Arbeits-

mittelverordnung – AM-VO, BGBl. II Nr. 164/2000, in
der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 313/2002 nach
Maßgabe der Abs. 2 bis 19 sinngemäß anzuwenden.

(2) An die Stelle des Wortes „ArbeitgeberInnen“ tritt
jeweils das Wort „Dienstgeber“ in der jeweils gramma-
tikalisch richtigen Form, an die Stelle des Wortes „Ar-
beitnehmerInnen“ tritt jeweils das Wort „Bedienstete“
in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, an die
Stelle des Wortes „Betriebsangehörige“ tritt jeweils das
Wort „Bedienstete“ in der jeweils grammatikalisch rich-
tigen Form, an die Stelle des Wortes „Betriebsanwei-
sung“ tritt jeweils das Wort „Dienstanweisung“ und an
die Stelle der Wortfolge „betriebliche Gegebenheiten“
tritt jeweils die Wortfolge „dienstliche Gegebenheiten“
in der jeweils grammatikalisch richtigen Form.

(3) In den §§ 3 Abs. 5 erster Satz und 14 Abs. 2 Z. 1
AM-VO tritt an die Stelle der Verweisung auf § 5 ASchG
jeweils die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
de Bestimmung des § 5 Abs. 1 TBSG 2003.

(4) Im § 4 Abs. 1 erster Satz und 3 AM-VO tritt an
die Stelle der Verweisung auf § 12 ASchG jeweils die Ver-
weisung auf die sinngemäß entsprechenden Bestim-
mungen des § 6 Abs. 2 und 3 TBSG 2003.

(5) Im § 5 AM-VO treten
a) im Abs. 1 an die Stelle der Verweisung auf § 14

ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
den Bestimmungen des § 6 Abs. 4 und 5 TBSG 2003,

b) im Abs. 2 an die Stelle der Verweisung auf § 14
Abs. 2 Z. 1 und Z. 3 ASchG die Verweisung auf die sinn-
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gemäß entsprechenden Bestimmungen des § 6 Abs. 4
lit. a und c TBSG 2003 und

c) im Abs. 4 an die Stelle der Verweisung auf § 14
Abs. 2 ASchG die Verweisung auf die sinngemäß ent-
sprechende Bestimmung des § 6 Abs. 4 TBSG 2003.

(6) Im § 7 AM-VO treten
a) im Abs. 1 Z. 13 an die Stelle des Zitates „das Eisen-

bahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60, auf Grund des § 9 Eisen-
bahngesetz 1957,“ das Zitat „das Seilbahngesetz 2003,
BGBl. I Nr. 103,“,

b) im Abs. 3 Z. 2 an die Stelle des Zitates „der Ge-
werbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194,“ das Zitat
„der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 48/2003,“,

c) im Abs. 3 Z. 3 an die Stelle des Zitates „nach dem
Akkreditierungsgesetz (AkkG), BGBl. Nr. 468/1992,“
das Zitat „nach dem Akkreditierungsgesetz, BGBl.
Nr. 468/1992, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 85/2002,“ und

d) im Abs. 4 erster Satz an die Stelle des Zitates „der
Aufzüge-Sicherheitsverordnung 1996 (ASV 1996),
BGBl. Nr. 780,“ das Zitat „der Aufzüge-Sicherheitsver-
ordnung 1996, BGBl. Nr. 780, zuletzt geändert durch
die Verordnung BGBl. II Nr. 396/1999,“.

(7) Die §§ 7 Abs. 3, 8 Abs. 3 bis 5, 9 Abs. 2 und 10
Abs. 4 AM-VO gelten mit der Maßgabe, dass die dort
vorgesehenen Prüfungen auch von Amtssachverständi-
gen jeweils im Rahmen ihres Fachgebiets durchgeführt
werden dürfen.

(8) Im § 8 Abs. 1 AM-VO treten
a) in der Z. 11 an die Stelle des Zitates „das Eisen-

bahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60, auf Grund des § 9 Eisen-
bahngesetz 1957,“ das Zitat „das Seilbahngesetz 2003“ und

b) in der Z. 14 an die Stelle des Zitates „nach dem
Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), BGBl. Nr. 267,“ das
Zitat „nach dem Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 60/
2003,“.

(9) Im § 11 AM-VO 
a) entfällt in der Überschrift das Wort „Prüfplan“ und
b) gilt der Abs. 4 nicht.
(10) Im § 14 AM-VO treten
a) im Abs. 2 Z. 6 an die Stelle des Zitates „Kenn-

zeichnungsverordnung (KennV), BGBl. II Nr. 101/
1997,“ das Zitat „Kennzeichnungs-Verordnung - Kenn-V,
LGBl. Nr. 133/2003, in der jeweils geltenden Fassung“
und

b) im Abs. 3 an die Stelle des Kurztitels „KennV“ der
Kurztitel „Kenn-V“.

(11) In den §§ 15 Abs. 1 und 2, 17 Abs. 2, 18 Abs. 2,
21 Abs. 5, 23 Abs. 7, 25 Abs. 1, 2 und 3, 31, 32, 36 Abs. 1,
37 Abs. 2, 38 Abs. 2 und 39 Abs. 1 AM-VO tritt an die
Stelle der Verweisung auf § 35 Abs. 1 Z. 2 ASchG jeweils
die Verweisung auf § 3 Abs. 1 lit. b dieser Verordnung.

(12) Im § 15 Abs. 4 AM-VO tritt an die Stelle der Ver-
weisung auf § 35 Abs. 1 Z. 4 und 5 ASchG die Verwei-
sung auf § 3 Abs. 1 lit. c zweiter Halbsatz und e dieser
Verordnung.

(13) Im § 16 AM-VO tritt an die Stelle der Verwei-
sung auf § 38 Abs. 1 ASchG die Verweisung auf die sinn-
gemäß entsprechende Bestimmung des § 12 Abs. 1 lit. c
TBSG 2003.

(14) Im § 18 Abs. 1 AM-VO tritt an die Stelle der Ver-
weisung auf § 33 Abs. 3 Z. 1 ASchG die Verweisung auf
die sinngemäß entsprechende Bestimmung des § 12
Abs. 1 lit. a TBSG 2003.

(15) Im § 22 Abs. 4 AM-VO treten
a) in der Z. 7 an die Stelle des Zitates „gemäß § 4

BauV“ das Zitat „gemäß § 4 BauV, BGBl. Nr. 340/1994,
zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 425/
2003,“ und

b) in der Z. 9 an die Stelle der Verweisung auf § 62
Abs. 2 ASchG die Verweisung auf die Fachkenntnisse-
Verordnung, LGBl. Nr. 134/2003, in der jeweils gelten-
den Fassung.

(16) In den §§ 34 Abs. 1, 35 Abs. 1, 37 Abs. 1 und 38
Abs. 1 AM-VO tritt an die Stelle der Verweisung auf § 33
Abs. 3 Z. 2 ASchG jeweils die Verweisung auf § 12 Abs. 1
lit. b TBSG 2003.

(17) Im § 40 AM-VO tritt an die Stelle des Zitates
„die §§ 55 bis 73 der Bauarbeiterschutzverordnung
(BauV), BGBl. Nr. 340/1994, zuletzt geändert durch
BGBl. II Nr. 368/1998“ das Zitat „die §§ 55 bis 73 BauV“.

(18) Der 4. Abschnitt AM-VO ist auf Arbeitsmittel,
die nach den im Anhang A AM-VO genannten Vor-
schriften in Verkehr gebracht wurden oder nach den im
Anhang B AM-VO genannten Vorschriften aufgestellt
wurden oder betrieben werden, nicht anzuwenden.

(19) Im § 53 Abs. 18 AM-VO tritt an die Stelle des
Zitates „§ 145 Abs. 1 bis 5 der Bauarbeiterschutzver-
ordnung (BauV), BGBl. Nr. 340/1994, zuletzt geändert
durch BGBl. II Nr. 368/1998“ das Zitat „§ 145 Abs. 1
bis 5 BauV“.

§ 5
Umsetzung 

von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung wird die Richtlinie
89/655/EWG des Rates über Mindestvorschriften für
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Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von
Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit, ABl.
1989 Nr. L 393, S. 13, zuletzt geändert durch die Richt-
linie 01/45/EG, ABl. 2001 Nr. L 195, S. 46, umgesetzt.

§ 6
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund des § 13 Abs. 4 des Tiroler Bediensteten-
schutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird verordnet:

1 .  A b s c h n i t t

§ 1
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a) chemische Arbeitsstoffe alle chemischen Elemen-

te und Verbindungen, einzeln oder in einem Gemisch,
wie sie in der Natur vorkommen oder durch eine Ar-
beitstätigkeit hergestellt, verwendet oder freigesetzt
werden, einschließlich der Freisetzung als Abfall, unab-
hängig davon, ob sie absichtlich oder unabsichtlich er-
zeugt und ob sie in Verkehr gebracht werden;

b) gefährliche chemische Arbeitsstoffe solche, die als
explosionsgefährlich, brandgefährlich oder gesund-
heitsgefährdend im Sinne des § 2 lit. l sublit. bb bis ff
TBSG 2003 einzustufen sind, oder die sonst aufgrund
ihrer physikalisch-chemischen oder toxikologischen Ei-
genschaften oder aufgrund der Art und Weise ihrer Ver-
wendung ein Risiko für die Sicherheit und die Gesund-
heit der Bediensteten darstellen können;

c) Mikroorganismen im Sinne des § 2 lit. l sublit. aa
TBSG 2003 alle zellularen oder nichtzellularen mikro-
biologischen Einheiten, die zur Vermehrung oder zur
Weitergabe von genetischem Material fähig sind;

d) Zellkulturen im Sinne des § 2 lit. l sublit. aa TBSG
2003 In-Vitro-Vermehrungen von aus vielzelligen Or-
ganismen isolierten Zellen;

e) explosionsfähige Atmosphären Gemische aus Luft
und brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben,
in denen sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter
Entzündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch
überträgt;

f) Schwebstoffe Staub, Rauch und Nebel;
aa) Staub ist eine disperse Verteilung fester Stoffe in

Luft, entstanden durch mechanische Prozesse oder
durch Aufwirbelung;

bb) Rauch ist eine disperse Verteilung feinster fester
Stoffe in Luft, entstanden durch thermische Prozesse
oder durch chemische Reaktionen; Rauche werden als
alveolengängige Fraktion erfasst;

cc) Nebel ist eine disperse Verteilung flüssiger Stoffe
in Luft, entstanden durch Kondensation oder durch
Dispersion;

dd) nichtflüchtige Schwebstoffe sind Schwebstoffe,
deren Dampfdruck so klein ist, dass bei Raumtempera-
tur keine gefährlichen Konzentrationen in der Dampf-
phase auftreten können;

ee) einatembare Fraktion ist der Massenanteil aller
Schwebstoffe, der durch Mund und Nase eingeatmet
wird;

ff) alveolengängige Fraktion ist der Massenanteil der
eingeatmeten Partikel, der bis in die nicht-ciliierten
Luftwege vordringt;

g) Verwendung von Arbeitsstoffen das Gewinnen,
Erzeugen, Anfallen, Entstehen, Gebrauchen, Verbrau-
chen, Bearbeiten, Verarbeiten, Abfüllen, Umfüllen,
Mischen, Beseitigen, Lagern, Aufbewahren, Bereithal-
ten zur Verwendung und das innerbetriebliche Beför-
dern;

aa) eine beabsichtigte Verwendung von Arbeitsstof-
fen liegt vor, wenn der Zweck einer Tätigkeit oder eines
Arbeitsverfahrens die Verwendung eines oder mehrerer
Arbeitsstoffe ist, wie in Bezug auf biologische Arbeits-
stoffe insbesondere an industriellen Arbeitsplätzen in
der Biotechnologie und an Laborarbeitsplätzen in For-
schung und Entwicklung, einschließlich diagnostischer

136. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Be-
diensteten bei der Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für
gefährliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffe-Verordnung – As-V)
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mikrobiologischer Labors, jedoch mit Ausnahme klini-
scher, veterinärmedizinischer und allgemein diagnosti-
scher Labors;

bb) eine unbeabsichtigte Verwendung von Arbeits-
stoffen liegt vor, wenn keine beabsichtigte Verwendung
vorliegt, es aber offenkundig ist oder die Gefahren-
beurteilung ergeben hat, dass eine Tätigkeit oder ein Ar-
beitsverfahren zu einer Exposition gegenüber einem
oder mehreren Arbeitsstoffen führen kann.

2 .  A b s c h n i t t
Allgemeine Schutzmaßnahmen

§ 2
Einstufung von Arbeitsstoffen, 

Überprüfung der Gefahrenbeurteilung

(1) Der Dienstgeber hat im Rahmen der Gefahren-
beurteilung die Eigenschaften der Arbeitsstoffe zu er-
mitteln und gefährliche Arbeitsstoffe entsprechend
ihren Eigenschaften nach § 2 lit. l TBSG 2003 einzustu-
fen. Zudem hat er gegebenenfalls die Gesamtwirkung
von mehreren gefährlichen Arbeitsstoffen sowie sons-
tige risikoerhöhende Bedingungen am Arbeitsplatz zu
berücksichtigen.

(2) Werden Arbeitsstoffe vom Dienstgeber erwor-
ben, so gilt für die Ermittlung und Einstufung nach
Abs. 1 Folgendes:

a) ist ein erworbener Arbeitsstoff nach dem Chemi-
kaliengesetz 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 108/2001, nach dem
Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 110/2002,
nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 102,
oder nach dem Biozid-Produkte-Gesetz, BGBl. I Nr. 105/
2000, gekennzeichnet oder deklariert, so kann der
Dienstgeber, wenn er über keine anderen Erkenntnisse
verfügt, davon ausgehen, dass die Angaben dieser Kenn-
zeichnung zutreffend und vollständig sind;

b) ist ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach lit. a
gekennzeichnet oder deklariert, so kann der Dienst-
geber, wenn er über keine anderen Erkenntnisse verfügt,
davon ausgehen, dass der Arbeitsstoff keiner Kenn-
zeichnungspflicht nach den in der lit. a genannten Ge-
setzen unterliegt.

(3) Unbeschadet des § 4 Abs. 2 TBSG 2003 hat der
Dienstgeber Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung
von gefährlichen Arbeitsstoffen auf die Bediensteten in
regelmäßigen Zeitabständen zu ermitteln und ausge-
hend davon die Gefahrenbeurteilung und die auf ihrer
Grundlage festgelegten Schutzmaßnahmen zu überprü-
fen und erforderlichenfalls anzupassen.

§ 3
Verbot der Verwendung 

gefährlicher Arbeitsstoffe und der 
Anwendung gefährlicher Arbeitsverfahren

(1) Unbeschadet des § 13 Abs. 1 TBSG 2003 dürfen,
sofern der damit verbundene Aufwand vertretbar ist, an-
dere gefährliche Arbeitsstoffe als die im § 13 Abs. 1
TBSG 2003 genannten gefährlichen Arbeitsstoffe nicht
verwendet werden, wenn mit ungefährlichen Arbeits-
stoffen oder mit Arbeitsstoffen, die weniger gefährliche
Eigenschaften aufweisen, ein gleichwertiges Ergebnis
erzielt werden kann.

(2) Mit besonderen Gefahren verbundene Verfahren
bei der Verwendung der im § 13 Abs. 1 TBSG 2003 ge-
nannten gefährlichen Arbeitsstoffe dürfen nicht ange-
wendet werden, wenn durch die Anwendung eines an-
deren Verfahrens, bei dem die von der Verwendung
gefährlicher Arbeitsstoffe ausgehenden Gefahren ver-
ringert werden können, ein gleichwertiges Arbeitser-
gebnis erzielt werden kann. Dies gilt auch für andere
gefährliche Arbeitsstoffe als die im § 13 Abs. 1 TBSG
2003 genannten gefährlichen Arbeitsstoffe, sofern der
damit verbundene Aufwand vertretbar ist.

§ 4
Kennzeichnung 

der Verwendungsbereiche, 
Beschränkung des Zugangs

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass Berei-
che, in denen gefährliche Arbeitsstoffe verwendet wer-
den, gut sichtbar gekennzeichnet sind.

(2) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass unbe-
fugte Bedienstete zu Bereichen, in denen krebserzeu-
gende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende
oder biologische Arbeitsstoffe der Gruppen 2, 3 oder 4
in Verwendung stehen, keinen Zugang haben. Diese
Bereiche sind gut sichtbar zu kennzeichnen und nach
Möglichkeit mit Vorrichtungen auszustatten, die unbe-
fugte Bedienstete am Betreten hindern.

§ 5
Maßnahmen 

der Gefahrenverhütung

(1) Stehen gefährliche Arbeitsstoffe in Verwendung,
so hat der Dienstgeber unbeschadet des § 13 Abs. 3 lit. a
TBSG 2003 folgende Maßnahmen der Gefahrenverhü-
tung in der angegebenen Rangordnung zu treffen:

a) die Menge der vorhandenen gefährlichen Arbeits-
stoffe ist auf das nach der Art der Tätigkeit unbedingt
erforderliche Ausmaß zu beschränken;
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b) die Anzahl der Bediensteten, die der Einwirkung
von gefährlichen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind oder
ausgesetzt sein könnten, ist auf das unbedingt erforder-
liche Ausmaß zu beschränken;

c) die Dauer und die Intensität der möglichen Ein-
wirkungen von gefährlichen Arbeitsstoffen auf Bediens-
tete sind auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu
beschränken;

d) die Arbeitsverfahren und die Arbeitsvorgänge
sind, soweit dies technisch möglich ist, so zu gestalten,
dass die Bediensteten nicht mit gefährlichen Arbeits-
stoffen in Kontakt kommen und gefährliche Gase,
Dämpfe oder Schwebstoffe nicht frei werden können;

e) kann durch diese Maßnahmen nicht verhindert
werden, dass bei der Verwendung gefährlicher Arbeits-
stoffe gefährliche Gase, Dämpfe oder Schwebstoffe frei
werden, so sind diese an ihrer Austritts- oder Entste-
hungsstelle vollständig zu erfassen und anschließend
ohne Gefahr für die Bediensteten zu beseitigen, soweit
dies nach dem Stand der Technik möglich ist. Ist eine
solche vollständige Erfassung nicht möglich, so sind
zusätzlich die dem Stand der Technik entsprechenden
Lüftungsmaßnahmen zu treffen.

(2) Kann trotz der Maßnahmen nach Abs. 1 kein aus-
reichender Schutz der Bediensteten erreicht werden, so
hat der Dienstgeber dafür zu sorgen, dass diese erfor-
derlichenfalls entsprechende persönliche Schutzaus-
rüstungen verwenden.

§ 6
Besonders gefahren-
geneigte Tätigkeiten

Bei Tätigkeiten, bei denen die Möglichkeit einer be-
trächtlichen Erhöhung der Exposition der Bediensteten
oder eine Überschreitung eines Grenzwertes im Sinne
des § 8 Abs. 1 oder 2 vorherzusehen ist, wie etwa bei
Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, hat der Dienst-
geber

a) jede Möglichkeit weiterer technischer Vorbeu-
gungsmaßnahmen zur Begrenzung der Exposition aus-
zuschöpfen,

b) Maßnahmen festzulegen, die erforderlich sind, um
die Dauer der Exposition auf das unbedingt notwendi-
ge Mindestmaß zu verkürzen, und

c) dafür zu sorgen, dass mit diesen Tätigkeiten nur
die dafür unbedingt notwendige Anzahl von Bedienste-
ten beschäftigt wird und diese während dieser Tätigkei-
ten die entsprechenden persönlichen Schutzausrüstun-
gen verwenden.

§ 7
Verpackung, Kennzeichnung und 

Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen

(1) Soweit die Art des Arbeitsstoffes oder die Art des
Arbeitsvorganges dem nicht entgegensteht, hat der
Dienstgeber dafür zu sorgen, dass gefährliche Arbeits-
stoffe

a) so verpackt sind, dass bei bestimmungsgemäßer
oder vorhersehbarer Verwendung keine Gefahr für das
Leben oder die Gesundheit der Bediensteten entsteht,
und

b) entsprechend ihren Eigenschaften mit Angaben
über die möglichen Gefahren, die mit ihrer Einwirkung
verbunden sind, und über notwendige Sicherheitsmaß-
nahmen gut sichtbar gekennzeichnet sind; diese Kenn-
zeichnung ist nach Möglichkeit auf der Verpackung an-
zubringen; ansonsten ist sie in Form eines Beipacktex-
tes beizugeben.

(2) Gefährliche Arbeitsstoffe, die nicht nach Abs. 1
lit. b gekennzeichnet sind, dürfen nicht verwendet wer-
den.

(3) Der Dienstgeber hat bei der Lagerung von ge-
fährlichen Arbeitsstoffen dafür zu sorgen, dass alle auf-
grund der gefährlichen Eigenschaften dieser Stoffe ge-
botenen Schutzmaßnahmen getroffen und vorherseh-
bare Gefahren für die Bediensteten vermieden werden.

§ 8
Grenzwerte

(1) Der MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Kon-
zentration) ist der Mittelwert in einem bestimmten
Beurteilungszeitraum, der die höchstzulässige Konzen-
tration eines Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schweb-
stoff in der Luft am Arbeitsplatz angibt, die nach dem
jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse
auch bei wiederholter und langfristiger Exposition im
Allgemeinen die Gesundheit von Menschen nicht be-
einträchtigt und diese nicht unangemessen belästigt.

(2) Der TRK-Wert (Technische Richtkonzentration)
ist der Mittelwert in einem bestimmten Beurteilungs-
zeitraum, der jene Konzentration eines gefährlichen
Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der
Luft am Arbeitsplatz angibt, die nach dem Stand der
Technik erreicht werden kann und die als Anhalt für die
zu treffenden Schutzmaßnahmen und die messtech-
nische Überwachung am Arbeitsplatz heranzuziehen
ist. TRK-Werte sind nur für solche gefährlichen Ar-
beitsstoffe festzusetzen, für die nach dem jeweiligen
Stand der Wissenschaft keine toxikologisch-arbeitsme-
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dizinisch begründeten MAK-Werte aufgestellt werden
können.

(3) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein MAK-Wert fest-
gelegt ist, in Verwendung, so hat der Dienstgeber dafür
zu sorgen, dass dieser Wert nicht überschritten wird, und
anzustreben, dass dieser Wert stets möglichst weit
unterschritten wird.

(4) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein TRK-Wert fest-
gelegt ist, in Verwendung, so hat der Dienstgeber dafür
zu sorgen, dass dieser Wert stets möglichst weit unter-
schritten wird.

(5) Stehen gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe,
für die ein MAK-Wert oder TRK-Wert festgelegt ist, in
Verwendung, so hat der Dienstgeber Maßnahmen fest-
zulegen, die im Fall von Grenzwertüberschreitungen in-
folge von Zwischenfällen zu treffen sind.

(6) Bei Grenzwertüberschreitungen infolge von
Zwischenfällen hat der Dienstgeber dafür sorgen, dass,
solange die Grenzwertüberschreitung nicht beseitigt ist,

a) nur die für Reparaturen und für sonstige notwen-
dige Arbeiten benötigten Bediensteten beschäftigt wer-
den,

b) die Dauer der Exposition für diese Bediensteten
auf das unbedingt notwendige Ausmaß beschränkt wird
und

c) diese Bediensteten während ihrer Tätigkeit die
entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen ver-
wenden.

(7) Steht ein gesundheitsgefährdender Arbeitsstoff
in Verwendung, für den kein MAK-Wert oder TRK-Wert
festgelegt ist, so hat der Dienstgeber dafür zu sorgen,
dass die Konzentration dieses Arbeitsstoffes als Gas,
Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz
stets so gering wie möglich ist.

§ 9
Messungen

(1) Der Dienstgeber hat in regelmäßigen Zeitabstän-
den Messungen durchzuführen oder durchführen zu las-
sen, wenn

a) ein Arbeitsstoff, für den ein MAK-Wert oder ein
TRK-Wert festgelegt ist, in Verwendung steht oder das
Auftreten eines solchen Arbeitsstoffes nicht sicher aus-
zuschließen ist, oder

b) ein explosionsgefährlicher oder brandgefährlicher
Arbeitsstoff in Verwendung steht und aufgrund der
Gefahrenbeurteilung nicht ausgeschlossen werden
kann, dass eine für die Sicherheit der Bediensteten ge-
fährliche Konzentration dieses Arbeitsstoffes vorliegt.

(2) Messungen dürfen nur von Personen durchge-
führt werden, die über die notwendige Fachkunde und
die notwendigen Einrichtungen verfügen.

(3) Bei Messungen nach Abs. 1 lit. a muss das Mess-
verfahren dem zu messenden Arbeitsstoff, dessen
Grenzwert und der Atmosphäre am Arbeitsplatz ange-
passt sein. Das Messverfahren muss zu einem für die
Exposition der Bediensteten repräsentativen Mess-
ergebnis führen, das die Konzentration des zu messen-
den Arbeitsstoffes eindeutig in der Einheit und der
Größenordnung des Grenzwertes wiedergibt.

(4) Ergibt eine Messung nach Abs. 1 lit. a, dass der
Grenzwert eines Arbeitsstoffes nicht überschritten
wird, so ist die Messung in angemessenen Zeitabstän-
den zu wiederholen. Diese Zeitabstände haben umso
kürzer zu sein, je näher die gemessene Konzentration
am Grenzwert liegt. Ergeben wiederholte Messungen
die langfristige Einhaltung des Grenzwertes, so können
die Messungen in längeren Zeitabständen vorgenom-
men werden, sofern keine Änderung der Arbeitsbedin-
gungen eingetreten ist, die zu einer höheren Exposition
der Bediensteten führen könnte.

(5) Ergibt eine Messung nach Abs. 1 lit. a die Über-
schreitung eines Grenzwertes, so hat der Dienstgeber
unverzüglich die Ursachen festzustellen und Abhilfe-
maßnahmen zu treffen. Sodann ist eine neuerliche Mes-
sung vorzunehmen.

(6) Bei Messungen nach Abs. 1 lit. b muss das Mess-
verfahren dem zu messenden Arbeitsstoff, der zu er-
wartenden, für die Sicherheit der Bediensteten gefähr-
lichen Konzentration und der Atmosphäre im Gefah-
renbereich angepasst sein und zu einem für die Kon-
zentration repräsentativen Messergebnis führen.

(7) Ergibt eine Messung nach Abs. 1 lit. b, dass eine
für die Sicherheit der Bediensteten gefährliche Konzen-
tration eines explosionsgefährlichen oder brandgefähr-
lichen Arbeitsstoffes vorliegt, so hat der Dienstgeber
unverzüglich die Ursachen festzustellen und Maßnah-
men zu deren Abhilfe zu treffen.

3 .  A b s c h n i t t
Besondere Schutzmaßnahmen

1 .  U n t e r a b s c h n i t t
Biologische Arbeitsstoffe

§ 10
Allgemeines, Meldung

(1) Dieser Unterabschnitt gilt für die Verwendung
von biologischen Arbeitsstoffen einschließlich unkon-
ventioneller Agenzien, die mit transmissiblen spongi-
formen Enzephalopathien assoziiert sind.
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(2) Dem für den inneren Dienst zuständigen Organ
ist die erstmalige beabsichtigte Verwendung biologi-
scher Arbeitsstoffe der Gruppen 2, 3 oder 4 mindestens
30 Tage vor dem Beginn der Arbeiten schriftlich zu
melden.

(3) Eine neue Meldung hat zu erfolgen, wenn an den
Arbeitsprozessen oder Arbeitsverfahren wesentliche
Änderungen vorgenommen werden, die für die Sicher-
heit oder Gesundheit am Arbeitsplatz von Bedeutung
sind und aufgrund derer die vorhergehende Meldung
überholt ist.

(4) Auf Verlangen des für den inneren Dienst zu-
ständigen Organs ist schriftlich darzulegen, aus welchen
Gründen ein biologischer Arbeitsstoff der Gruppen 2,
3 oder 4 verwendet wird, und unter Vorlage von Unter-
lagen über die Ergebnisse von Untersuchungen zu be-
gründen, warum ein Ersatz im Sinne des § 13 Abs. 1
TBSG 2003 nicht möglich ist. Wird diese Begründung
nicht erbracht, so hat das für den inneren Dienst zu-
ständige Organ die Beschäftigung von Bediensteten an
Arbeitsplätzen, an denen der biologische Arbeitsstoff
verwendet wird, zu untersagen.

§ 11
Anwendung von Bestimmungen 

der Verordnung biologische Arbeitsstoffe

(1) Auf
a) die Zuordnung zu Risikogruppen bei der beab-

sichtigten Verwendung biologischer Arbeitsstoffe,
b) die im Rahmen der Gefahrenbeurteilung und bei

der Festlegung von Schutzmaßnahmen hinsichtlich der
Verwendung biologischer Arbeitsstoffe zu berücksich-
tigenden Faktoren,

c) die bei der Verwendung biologischer Arbeitsstoffe
zu treffenden Schutz- und Hygienemaßnahmen,

d) den Inhalt der Meldung über die erstmalige beab-
sichtigte Verwendung biologischer Arbeitsstoffe,

e) die Information und Unterweisung der Bediens-
teten im Zusammenhang mit der Verwendung biolo-
gischer Arbeitsstoffe und

f) die Handhabung der Organismenlisten
sind die §§ 2 bis 13 und die Anhänge der Verordnung
biologische Arbeitsstoffe - VbA, BGBl. II Nr. 237/1998,
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 sinngemäß anzuwenden.

(2) An die Stelle des Wortes „Arbeitgeber/innen“ tritt
jeweils das Wort „Dienstgeber“ in der jeweils gramma-
tikalisch richtigen Form und an die Stelle des Wortes
„Arbeitnehmer/innen“ tritt jeweils das Wort „Bediens-
tete“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form.

(3) Im § 2 VbA tritt an die Stelle der Verweisungen
auf § 40 Abs. 4 Z. 1 bis 4 ASchG jeweils die Verweisung
auf die sinngemäß entsprechenden Bestimmungen des
§ 2 lit. b sublit. aa Z. 1 bis 4 TBSG 2003.

(4) Im § 3 Z. 5 VbA tritt an die Stelle der Verweisung
auf § 41 Abs. 3 ASchG die Verweisung auf die sinnge-
mäß entsprechende Bestimmung des § 13 Abs. 2 TBSG
2003.

(5) Im § 11 VbA
a) treten im Abs. 1 
1. in der Einleitung an die Stelle der Verweisung auf

§ 42 Abs. 6 ASchG die Verweisung auf die sinngemäß
entsprechenden Bestimmungen des § 9 Abs. 2 und 3 die-
ser Verordnung, und 

2. im Abs. 1 Z. 1 an die Stelle der Wortfolge „Name
des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin“ die Wortfolge
„Bezeichnung der Dienststelle“ und 

b) lautet der Abs. 4: „(4) Weiters sind dem für den in-
neren Dienst zuständigen Organ Betriebsstörungen
oder Zwischenfälle, die zu einer beträchtlichen Erhö-
hung der Exposition der Bediensteten gegenüber einem
biologischen Arbeitsstoff der Risikogruppe 3 oder 4 ge-
führt haben, zu melden.“

(6) Im § 12 VbA 
a) tritt im Abs. 1 an die Stelle der Verweisung auf § 12

ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 und 3 TBSG 2003,

b) entfällt im Abs. 2 das Zitat „nach § 14 Abs. 5
AschG“ und

c) entfällt im Abs. 3 das Zitat „gemäß § 43 Abs. 4
ASchG in Verbindung mit“.

2 .  U n t e r a b s c h n i t t
Chemische Arbeitsstoffe

§ 12
Allgemeines, Meldung

(1) Dieser Unterabschnitt gilt für die Verwendung
von chemischen Arbeitsstoffen.

(2) Dem für den inneren Dienst zuständigen Organ
ist die erstmalige beabsichtigte Verwendung von krebs-
erzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungs-
gefährdenden Arbeitsstoffen schriftlich zu melden.

(3) Auf Verlangen des für den inneren Dienst zu-
ständigen Organs ist schriftlich darzulegen, aus welchen
Gründen ein krebserzeugender, erbgutverändernder
oder fortpflanzungsgefährdender Arbeitsstoff verwen-
det wird, und unter Vorlage von Unterlagen über die
Ergebnisse von Untersuchungen zu begründen, warum
ein Ersatz im Sinne des § 13 Abs. 1 TBSG 2003 nicht
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möglich ist. Wird diese Begründung nicht erbracht, so
hat das für den inneren Dienst zuständige Organ die
Beschäftigung von Bediensteten an Arbeitsplätzen, an
denen der krebserzeugende, erbgutverändernde oder
fortpflanzungsgefährdende Arbeitsstoff verwendet
wird, zu untersagen.

§ 13
Gefahrenbeurteilung, 

zu berücksichtigende Faktoren

Der Dienstgeber hat im Rahmen der Gefahrenbeur-
teilung und bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen
hinsichtlich der Verwendung chemischer Arbeitsstoffe
insbesondere folgende Faktoren zu berücksichtigen:

a) die konkreten Arbeitsbedingungen, die Menge und
die gefährlichen Eigenschaften der verwendeten Ar-
beitsstoffe sowie ihre Gesamtwirkung;

b) das Ausmaß, die Art und die Dauer der Exposition
einschließlich sonstiger Expositionswege, wie etwa eine
Aufnahme in und/oder über die Haut;

c) die im § 17 festgelegten Grenzwerte;
d) alle Auswirkungen auf die Sicherheit und Ge-

sundheit von Bediensteten, die besonders gefährdeten
Risikogruppen angehören;

e) die Informationen der Hersteller und Importeure;
f) die Ergebnisse von Messungen nach § 9;
g) die Ergebnisse einer Gesundheitsüberwachung

nach der Gesundheitsüberwachungs-Verordnung, LGBl.
Nr. 131/2003, in der jeweils geltenden Fassung;

h) die Wirkungen der bereits getroffenen oder noch
zu treffenden Vorbeugungsmaßnahmen.

§ 14
Unvereinbare chemische Arbeitsstoffe, 

besondere Schutzmaßnahmen 

(1) Der Dienstgeber hat auf der Grundlage der Ge-
fahrenbeurteilung die geeigneten technischen und/oder
organisatorischen Maßnahmen, insbesondere hinsicht-
lich der Lagerung, Handhabung und Trennung unver-
einbarer chemischer Arbeitsstoffe festzulegen, um die
Bediensteten vor Gefahren zu schützen, die aufgrund
der physikalisch-chemischen Eigenschaften dieser Ar-
beitsstoffe auftreten können.

(2) Insbesondere hat der Dienstgeber in der angege-
benen Reihenfolge das Auftreten

a) gefährlicher Konzentrationen von entzündlichen
Stoffen bzw. gefährlicher Mengen von chemisch insta-
bilen Stoffen,

b) von Zündquellen, die zu Bränden oder Explosio-
nen führen können, und

c) von ungünstigen Bedingungen, durch die chemisch
instabile Stoffe oder Stoffgemische zu schädlichen phy-
sikalischen Wirkungen führen können,

zu verhindern.
(3) Der Dienstgeber hat darüber hinaus für den Fall,

dass
a) es aufgrund der Entzündung entzündlicher Stoffe

zu einem Brand oder zu einer Explosion kommt, oder
b) schädliche physikalische Wirkungen auftreten, die

von chemisch instabilen Stoffen oder Stoffgemischen
ausgehen,

die für die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit
der Bediensteten notwendigen Anordnungen zu treffen.

§ 15
Hygiene, 

persönliche Schutzausrüstung, 
Aufbewahrung

(1) Werden chemische Arbeitsstoffe verwendet, so
hat der Dienstgeber dafür zu sorgen, dass

a) Arbeitsplätze und Arbeitsmittel in einem dem
Arbeitsablauf entsprechend sauberen Zustand erhalten,
insbesondere Böden, Wände und andere Oberflächen
regelmäßig gereinigt werden,

b) von den Bediensteten mitgebrachte Lebensmittel,
Kosmetika, Medikamente und Tabakerzeugnisse

1. so aufbewahrt werden, dass eine Kontamination
mit chemischen Arbeitsstoffen vermieden wird, und

2. an Arbeitsplätzen oder in Räumen, an bzw. in de-
nen eine Gefahr der Kontamination mit chemischen
Arbeitsstoffen besteht, nicht konsumiert bzw. ange-
wendet werden,

c) auf die Verbote nach lit. b Z. 2 durch deutlich sicht-
bare Anschläge hingewiesen wird und

d) den Bediensteten geeignete Waschgelegenheiten
zur Verfügung stehen und diese nach dem Ende der
Arbeit und vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die
Hände waschen.

(2) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass
a) die Dienstbekleidung und die persönliche Schutz-

ausrüstung außerhalb des Arbeitsraumes bzw. außerhalb
des Arbeitsbereiches nicht getragen wird, sofern eine
Kontaminationsgefahr vernünftigerweise nicht ausge-
schlossen werden kann, und

b) die persönliche Schutzausrüstung nach jedem Ge-
brauch, erforderlichenfalls auch vor jedem Gebrauch,
überprüft und gereinigt wird.

(3) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass nur sol-
che Behälter zur Sammlung, zur Aufbewahrung, zum
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Transport oder zur Beseitigung von chemischen Ar-
beitsstoffen oder von Abfällen verwendet werden, die

a) hinsichtlich ihrer Beschaffenheit (z. B. Material,
Festigkeit, Größe, Verschluss) geeignet sind, den Inhalt
sicher zu umschließen, wobei auf die Art des jeweiligen
Inhalts (z. B. Flüssigkeiten, Gewicht) Bedacht zu neh-
men ist,

b) deutlich erkennbar sind (z. B. durch Farbkodie-
rung, Beschriftung oder Kennzeichnung) und

c) ihrer Art nach nicht zur Aufbewahrung von Le-
bensmitteln bestimmt sind oder mit solchen Behältern
verwechselt werden können.

§ 16
Vorkehrungen für Unfälle, 
Zwischenfälle und Notfälle

(1) Der Dienstgeber hat unbeschadet des § 9 TBSG
2003

a) auf der Grundlage der Gefahrenbeurteilung einen
Aktionsplan zu erstellen, in dem im Voraus jene Maß-
nahmen festzulegen sind, die bei einem mit der Ver-
wendung von gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen
im Zusammenhang stehenden Unfall, Zwischenfall oder
Notfall zu treffen sind, um die Sicherheit und den Schutz
der Gesundheit der Bediensteten zu gewährleisten, 

b) dafür zu sorgen, dass in regelmäßigen Abständen
entsprechende Sicherheitsübungen durchgeführt wer-
den, und

c) beim Eintreten eines derartigen Ereignisses
1. unverzüglich Maßnahmen zur Minderung seiner

Auswirkungen zu ergreifen und
2. so bald wie möglich die geeigneten Abhilfemaß-

nahmen zur Wiederherstellung des normalen Zustandes
zu treffen; für Instandsetzungsarbeiten und sonstige
notwendige Tätigkeiten dürfen nur Bedienstete heran-
gezogen werden, die dafür unbedingt benötigt werden;
sie sind mit geeigneter Schutzkleidung oder persön-
licher Schutzausrüstung und erforderlichenfalls mit
speziellen Sicherheitseinrichtungen und besonderen
Arbeitsmitteln auszustatten.

(2) Der Dienstgeber hat Arbeitsstätten, in denen ge-
fährliche chemische Arbeitsstoffe verwendet werden,
erforderlichenfalls mit geeigneten Warn- und Alarm-
einrichtungen auszustatten, um Abhilfemaßnahmen
und Hilfs-, Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen
unverzüglich durchführen zu können. Der Dienstgeber
hat darüber hinaus alle Informationen, die im Fall eines
Unfalls, Zwischenfalls oder Notfalls erforderlich sind,
um rasche und wirksame Hilfsmaßnahmen ergreifen zu

können, bereit zu halten und den Hilfs- und Rettungs-
diensten zur Verfügung zu stellen.

(3) Bei der Erstellung des Aktionsplanes nach Abs. 1
lit. a sind die für die betreffende Arbeitsstätte benann-
ten Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Helfer, Brand-
schutzbeauftragten und die für die Brandbekämpfung
und die Evakuierung der Bediensteten zuständigen Per-
sonen beizuziehen.

§ 17
Anwendung von Bestimmungen 
der Grenzwerteverordnung 2003

(1) Auf die
a) Grenzwerte für chemische Arbeitsstoffe,
b) Verwendungsverbote und besonderen Schutz-

maßnahmen bei der Verwendung krebserzeugender
Arbeitsstoffe und

c) Sonderbestimmungen für Holzstaub
sind die §§ 2 bis 10, 12 bis 20 und die Anhänge der Grenz-
werteverordnung 2003 – GKV 2003, BGBl. II Nr. 253/
2001, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 184/
2003 nach Maßgabe der Abs. 2 bis 12 sinngemäß anzu-
wenden.

(2) An die Stelle des Wortes „Arbeitgeber/innen“ tritt
jeweils das Wort „Dienstgeber“ in der jeweils gramma-
tikalisch richtigen Form, an die Stelle des Wortes „Ar-
beitnehmer/innen“ tritt jeweils das Wort „Bedienstete“
in der jeweils grammatikalisch richtigen Form und an
die Stelle des Wortes „Arbeitskleidung“ tritt jeweils das
Wort „Dienstbekleidung“ in der jeweils grammatika-
lisch richtigen Form.

(3) Im § 2 Abs. 1 GKV 2003 tritt an die Stelle der Ver-
weisung auf § 45 Abs. 1 ASchG die Verweisung auf § 8
Abs. 1 dieser Verordnung.

(4) Im § 3 Abs. 1 GKV 2003 tritt an die Stelle der Ver-
weisung auf § 45 Abs. 2 ASchG die Verweisung auf § 8
Abs. 2 dieser Verordnung.

(5) Im § 4 Abs. 1 GKV 2003 tritt an die Stelle der Ver-
weisung auf § 45 Abs. 1 und 2 ASchG die Verweisung
auf § 8 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung. 

(6) Im § 5 GKV 2003 tritt an die Stelle der Verwei-
sung auf § 40 Abs. 3 ASchG die Verweisung auf § 2 lit. l
sublit. dd TBSG 2003.

(7) Im § 6 Abs. 5 GKV 2003 tritt an die Stelle der Ver-
weisung auf § 45 Abs. 7 ASchG die Verweisung auf § 8
Abs. 7 dieser Verordnung.

(8) Im § 7 Abs. 5 GKV 2003 tritt im dritten Satz an
die Stelle der Wortfolge „im Betrieb für den Arbeit-
nehmerschutz“ die Wortfolge „in der Dienststelle für
den Bedienstetenschutz“.
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(9) Im § 10 Abs. 1 Z. 2 GKV 2003 treten an die Stelle
des Zitates „des Chemikaliengesetzes 1996“ das Zitat
„des Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 108/
2001,“ und an die Stelle des Zitates „des Pflanzen-
schutzmittelgesetzes 1997“ das Zitat „des Pflanzen-
schutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 110/2002,“.

(10) Im § 13 GKV 2003 treten
a) in der Einleitung an die Stelle der Verweisung auf

§ 42 Abs. 5 ASchG die Verweisung auf die sinngemäß
entsprechende Bestimmung des § 12 Abs. 2 dieser Ver-
ordnung, 

b) in der Z. 1 an die Stelle der Wortfolge „Name des
Arbeitgebers/der Arbeitgeberin“ die Wortfolge „Be-
zeichnung der Dienststelle“ und

c) in der Z. 6 an die Stelle der Verweisung auf § 43
ASchG die Verweisung auf die sinngemäß entsprechen-
den Bestimmungen des § 13 Abs. 3 TBSG 2003 und der
§§ 5 und 6 dieser Verordnung und an die Stelle der Ver-
weisung auf § 45 Abs. 5 ASchG die Verweisung auf § 8
Abs. 5 dieser Verordnung.

(11) Im § 14 Abs. 1 GKV 2003 treten
a) in der Z. 1 an die Stelle der Verweisung auf die §§ 69

und 70 ASchG die Verweisungen auf die sinngemäß ent-
sprechenden Bestimmungen des § 19 Abs. 1 TBSG 2003
und des 1. Abschnitts der Persönliche-Schutzausrüs-
tungs-Verordnung, LGBl. Nr. 139/2003, in der jeweils
geltenden Fassung und

b) in der Z. 2 an die Stelle der Verweisung auf § 71
Abs. 2 ASchG die Verweisung auf die sinngemäß ent-
sprechende Bestimmung des § 19 Abs. 3 TBSG 2003.

(12) Im § 16 Abs. 2 GKV 2003 tritt an die Stelle der
Verweisung auf § 43 Abs. 2 Z. 5 ASchG die Verweisung
auf die sinngemäß entsprechende Bestimmung des § 5
Abs. 1 lit. c dieser Verordnung.

§ 18
Ausnahmen

(1) Ergibt die Gefahrenbeurteilung, dass aufgrund
der am Arbeitsplatz vorhandenen Mengen eines gefähr-
lichen chemischen Arbeitsstoffes nur eine geringfügige
Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit der Bediens-
teten besteht, so sind die §§ 9, 14 und 16 nicht anzu-
wenden, wenn die nach § 13 Abs. 3 TBSG 2003 sowie
nach den sonstigen Bestimmungen des 2. Abschnitts
und des 2. Unterabschnitts des 3. Abschnitts zu ergrei-
fenden Maßnahmen zur Verringerung dieser Gefahr aus-
reichen.

(2) Auf Arbeitsstoffe mit begründetem Verdacht auf
krebserzeugendes Potential

a) sind § 13 Abs. 1 TBSG 2003 sowie § 3 Abs. 2 ers-
ter Satz nur anzuwenden, wenn der damit verbundene
Aufwand vertretbar ist, und

b) sind § 13 Abs. 3 lit. a TBSG 2003 sowie die §§ 4
Abs. 2 und 12 Abs. 2 und 3 nicht anzuwenden.

§ 19
Information, Unterweisung

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass nach
Maßgabe des § 6 Abs. 2 und 3 TBSG 2003 die Bediens-
teten, die bei ihrer Tätigkeit einer Einwirkung durch
gefährliche chemische Arbeitsstoffe ausgesetzt sein
können, bzw. die Sicherheitsvertrauenspersonen oder
die Personalvertretung ausreichende Informationen
über die dadurch entstehenden Gefahren und die not-
wendigen Schutzmaßnahmen erhalten, die sich insbe-
sondere auf Folgendes erstrecken müssen:

a) die Ergebnisse der Gefahrenbeurteilung und der
nach § 9 durchzuführenden Messungen;

b) die Einstufung und die Eigenschaften der am
Arbeitsplatz auftretenden Arbeitsstoffe, die für diese
Arbeitsstoffe festgelegten Grenzwerte und die mit ihrer
Verwendung verbundenen Gefahren für die Sicherheit
und Gesundheit;

c) die zu beachtenden Schutz- und Hygienemaßnah-
men;

d) die Notwendigkeit der Benutzung persönlicher
Schutzausrüstungen;

e) die am Arbeitsplatz bestehenden Warn- und
Alarmeinrichtungen;

f) das Verhalten bei Unfällen, Zwischenfällen und
Notfällen.

(2) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die Be-
diensteten, für die im Rahmen der Gefahrenbeurteilung
eine Gefährdung der Sicherheit oder Gesundheit durch
eine Einwirkung durch gefährliche chemische Arbeits-
stoffe festgestellt wurde, eine gesonderte Unterweisung
im Sinne des § 6 Abs. 4 und 5 TBSG 2003 erhalten, die
sich insbesondere auf die im Abs. 1 lit. c bis f genann-
ten Angaben erstrecken muss.

4 .  A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 20
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richt-
linien umgesetzt:
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1. Richtlinie 83/477/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am
Arbeitsplatz, ABl. 1983 Nr. L 263, S. 25, zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 03/18/EG, ABl. 2003 Nr. L 97,
S.11;

2. Richtlinie 90/394/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzino-
gene bei der Arbeit, ABl. 1990 Nr. L 196, S. 1, zuletzt
geändert durch Richtlinie 99/38/EG, ABl. 1999 Nr. L 138,
S. 66;

3. Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der
Arbeit, ABl. 1998 Nr. L 131, S. 11;

4. Richtlinie 00/39/EG der Kommission zur Fest-
legung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenz-
werten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des
Rates zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit, ABl. 2000 Nr. L 142, S. 47;

5. Richtlinie 00/54/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der
Arbeit, ABl. 2000 Nr. L 262, S. 21.

§ 21
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund der §§ 14 Abs. 5 und 15 Abs. 4 des Tiroler
Bedienstetenschutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird
verordnet:

1 .  A b s c h n i t t
Bildschirmarbeitsplätze, 

Bildschirmarbeit

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt für Bildschirmarbeitsplätze
und Bildschirmarbeit mit Ausnahme der Arbeit an

a) Bedienerplätzen von Maschinen oder an Fahrplät-
zen von Fahrzeugen mit Bildschirmgeräten,

b) Bildschirmgeräten an Bord von Verkehrsmitteln,
c) Datenverarbeitungsanlagen, die hauptsächlich zur

Benutzung durch die Öffentlichkeit bestimmt sind,
d) tragbaren Datenverarbeitungsgeräten, sofern sie

nicht regelmäßig am Arbeitsplatz eingesetzt werden,

e) Rechenmaschinen, Registrierkassen und Geräten
mit einer kleinen Daten- oder Messwertanzeigevorrich-
tung, die zur direkten Benutzung des Geräts erforder-
lich ist, und

f) Schreibmaschinen klassischer Bauart mit einem
Display.

(2) Ein wesentlicher Teil der Arbeit im Sinne des § 14
Abs. 2 und 4 TBSG 2003 liegt vor, wenn Bedienstete
durchschnittlich ununterbrochen zwei Stunden oder
durchschnittlich mehr als drei Stunden ihrer Tagesar-
beitszeit mit Bildschirmarbeit beschäftigt werden.

§ 2
Anwendung 

von Bestimmungen 
der Bildschirmarbeitsverordnung

(1) Auf Bildschirmarbeitsplätze und Bildschirmar-
beit sind die Abschnitte 2, 3 und 4 der Bildschirmar-

137. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Bediens-
teten bei der Bildschirmarbeit und der Handhabung von Lasten (Bildschirmarbeits- und
Lasten-Verordnung – BSuL-V)



S T Ü C K  44, NR. 137 479

beitsverordnung - BS-V, BGBl. II Nr. 124/1998, mit der
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass

a) an die Stelle des Wortes „Arbeitgeber/in“ jeweils
das Wort „Dienstgeber“ in der jeweils grammatikalisch
richtigen Form und an die Stelle des Wortes „Arbeit-
nehmer/innen“ jeweils das Wort „Bedienstete“ in der je-
weils grammatikalisch richtigen Form treten,

b) im § 8 BS-V an die Stelle der Verweisung auf § 68
Abs. 1 ASchG die Verweisung auf die sinngemäß ent-
sprechende Bestimmung des § 14 Abs. 3 TBSG 2003
tritt,

c) in den §§ 8, 11 Abs. 1 und 14 Abs. 1 Z. 1 BS-V an
die Stelle der Verweisung auf § 1 Abs. 4 BS-V jeweils die
Verweisung auf die sinngemäß entsprechende Bestim-
mung des § 1 Abs. 2 dieser Verordnung tritt,

d) im § 11 Abs. 2 Z. 3 BS-V an die Stelle des Zitates
„des Ärztegesetzes 1984, BGBl. Nr. 373,“ das Zitat „des
Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 91/2002,“ tritt,

e) im § 11 Abs. 2 Z. 4 BS-V an die Stelle des Klam-
merausdruckes „(§ 120 GewO 1994)“ der Klammeraus-
druck „(§ 98 Abs. 1 GewO 1994)“ tritt und

f) im § 14 Abs. 1 Z. 3 BS-V an die Stelle der Verwei-
sung auf § 68 Abs. 3 Z. 4 ASchG die Verweisung auf die
sinngemäß entsprechende Bestimmung des § 14 Abs. 4
TBSG 2003 tritt.

(2) Der 2. Abschnitt BS-V ist lediglich insoweit an-
zuwenden, als die entsprechenden Gegebenheiten am
Arbeitsplatz bestehen und die spezifischen Erforder-
nisse oder Merkmale der Tätigkeit, insbesondere das
Erfordernis der Aufrechterhaltung eines geordneten
Dienstbetriebes, nicht zwingend entgegenstehen. Dies
gilt insbesondere hinsichtlich jener Arbeitsvorgänge, die
fallweise kurz dauernde Eingaben und Abfragen von
Informationen am Bildschirm mit nachfolgendem Tä-
tigkeitswechsel (etwa bei der Lagerhaltung) erfordern.

§ 3
Software, 

Gestaltung der Bildschirmarbeit

Bei der Konzipierung, Auswahl, Einführung und
Änderung von Software sowie bei der Gestaltung von
Tätigkeiten, bei denen Bildschirmgeräte zum Einsatz
kommen, hat der Dienstgeber Folgendes zu beachten:

a) die Software muss
1. der auszuführenden Tätigkeit angepasst sein,
2. benutzerfreundlich sein und
3. gegebenenfalls dem Kenntnis- und Erfahrungs-

stand der Benutzer angepasst werden können;

b) die Systeme müssen
1. den Bediensteten Angaben über die jeweiligen

Abläufe bieten und
2. die Information in einem Format und in einem

Tempo anzeigen, das den Benutzern angepasst ist;
c) ohne Wissen der Bediensteten darf keinerlei Vor-

richtung zur quantitativen oder qualitativen Kontrolle
verwendet werden;

d) die Grundsätze der Ergonomie sind insbesondere
auf die Verarbeitung von Informationen durch den Men-
schen anzuwenden.

2 .  A b s c h n i t t
Handhabung von Lasten

§ 4
Gefahrenbeurteilung, 

zu berücksichtigende Faktoren

Der Dienstgeber hat im Rahmen der Gefahrenbeur-
teilung und bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen
hinsichtlich einer möglichen Gefährdung der Lenden-
wirbelsäule insbesondere folgende Faktoren zu berück-
sichtigen:

a) hinsichtlich der Merkmale der zu handhabenden
Last ihr Gewicht, ihre Form und ihre Größe, die Stabi-
lität ihres Inhaltes, ihre Handhabbarkeit, die Entfernung
vom Körper, die Lage der Zugriffsstellen und eine da-
durch gegebene Gefährdung der Bediensteten bei Un-
fällen;

b) hinsichtlich des geforderten körperlichen Kraft-
aufwandes das Ausmaß der körperlichen Belastung, die
erforderliche Körperhaltung und die Notwendigkeit
von Drehbewegungen;

c) hinsichtlich der Arbeitsumgebung den zur Verfü-
gung stehenden Raum, die Abstützmöglichkeiten und
deren Stabilität, die Eigenschaften des Bodens, wie etwa
Unebenheiten, Rutschfestigkeit, Hindernisse, Höhen-
unterschiede, Instabilität, das Erfordernis der Hand-
habung der Last in einer sicheren Höhe und in einer für
den Bediensteten geeigneten Haltung, die Beleuchtung,
die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Luftzu-
fuhr;

d) hinsichtlich der Erfordernisse der Aufgabe die
Dauer und Häufigkeit der körperlichen Belastung, das
Arbeitstempo, die erforderlichen Ruhepausen und die
Entfernungen, über die die Last gehoben, gesenkt oder
getragen werden muss.



S T Ü C K  44, NR. 137, 138480

3 .  A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 5
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richt-
linien umgesetzt:

1. Richtlinie 90/269/EWG des Rates über die Min-
destvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung von
Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere eine

Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich bringt, ABl.
1990 Nr. L 156, S. 9;

2. Richtlinie 90/270/EWG des Rates über die Min-
destvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten,
ABl. 1990 Nr. L 156, S. 14.

§ 6
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund der §§ 16 Abs. 4 und 17 Abs. 4 des Tiroler
Bedienstetenschutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird
verordnet:

1 .  A b s c h n i t t
Lärm

§ 1
Grenzwerte

(1) Im Sinne dieses Abschnittes gelten als:
a) Tages-Lärmexpositionspegel (LEX, 8h) der über

die Zeit gemittelte A-frequenzbewertete Lärmexposi-
tionspegel für einen nominalen Achtstundentag ent-
sprechend der Definition der internationalen Norm ISO
1999:1990, Abschnitt 3.6 (Ausgabedatum 18. Jänner
1990). Erfasst werden alle am Arbeitsplatz auftretenden
Schallereignisse einschließlich impulsförmigen Schalls;

b) Spitzenschalldruck (ppeak) der Höchstwert des
momentanen C-frequenzbewerteten Schalldrucks;

c) Wochen-Lärmexpositionspegel (LEX, 8h) der über
die Zeit gemittelte Tages-Lärmexpositionspegel für eine
nominale Woche mit fünf Achtstundentagen entspre-
chend der Definition der internationalen Norm ISO
1999:1990, Abschnitt 3.6;

d) Frequenzbewertung nach den Kurven A und C die
Anpassung an den frequenzabhängigen Höreindruck des
Menschen entsprechend der Definition der internationa-
len Norm IEC 61672-1:2002 (Ausgabedatum Mai 2002).

(2) Für Bedienstete, die bei ihrer Arbeit einer Ein-
wirkung durch Lärm ausgesetzt sind, gelten als:

a) Expositionsgrenzwerte ein A-frequenzbewerteter
Tages-Lärmexpositionspegel von 87 dB oder ein C-fre-
quenzbewerteter Spitzenschalldruckpegel von 140 dB;

b) obere Auslösewerte ein A-frequenzbewerteter
Tages-Lärmexpositionspegel von 85 dB oder ein C-fre-
quenzbewerteter Spitzenschalldruckpegel von 137 dB;

c) untere Auslösewerte ein A-frequenzbewerteter
Tages-Lärmexpositionspegel von 80 dB oder ein C-fre-
quenzbewerteter Spitzenschalldruckpegel von 135 dB.

(3) Bei täglich erheblich schwankender Lärmeinwir-
kung tritt an die Stelle der im Abs. 2 genannten Tages-
Lärmexpositionspegel der Wochen-Lärmexpositions-
pegel, sofern dieser den A-frequenzbewerteten Exposi-
tionsgrenzwert von 87 dB nicht überschreitet und vom
Dienstgeber geeignete Maßnahmen getroffen werden,
um die mit den betreffenden Tätigkeiten verbundenen
Risken auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

138. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 über den Schutz der Be-
diensteten vor Gefährdung durch bestimmte physikalische Einwirkungen am Arbeits-
platz (Verordnung über physikalische Einwirkungen – VPhE)
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(4) Unbeschadet der nach den Abs. 1, 2 und 3 fest-
gelegten Expositionsgrenzwerte und Auslösewerte ist
am Arbeitsplatz ein A-frequenzbewerteter Tages-Lärm-
expositionspegel unter Berücksichtigung der von außen
einwirkenden Geräusche

a) bei überwiegend geistigen Tätigkeiten von 50 dB
und

b) bei einfachen Bürotätigkeiten, überwiegend me-
chanisierten Bürotätigkeiten oder vergleichbaren Tätig-
keiten von 70 dB
anzustreben.

§ 2
Ermittlung und 

Messung von Lärm

(1) Für die Ermittlung und Messung von Lärm gel-
ten folgende Grundsätze:

a) die Messungen sind in regelmäßigen Zeitabstän-
den durch sachkundige Personen während der Dienst-
zeit durchzuführen;

b) die zur Anwendung gelangenden Methoden und
verwendeten Geräte müssen

1. den vorherrschenden Bedingungen angepasst sein,
insbesondere unter Berücksichtigung der Merkmale des
zu messenden Schalls, der Dauer der Einwirkung, der
Umgebungsbedingungen und der Merkmale der Mess-
geräte, und

2. es ermöglichen, die im § 1 Abs. 1 definierten Grö-
ßen zu bestimmen und zu entscheiden, ob in einem be-
stimmten Fall die im § 1 festgelegten Grenzwerte über-
schritten werden;
auf die in der Anlage festgelegten Grundsätze für die
Messung von Lärm ist Bedacht zu nehmen;

c) die dämmende Wirkung des individuellen Gehör-
schutzes der Bediensteten ist bei den Messungen hin-
sichtlich der Expositionsgrenzwerte, nicht jedoch hin-
sichtlich der Auslösewerte, zu berücksichtigen;

d) eine Stichprobenerhebung ist nur zulässig, wenn
sie für die persönliche Exposition des betreffenden
Bediensteten repräsentativ ist; 

e) die betroffenen Bediensteten sind über die Vor-
nahme der Messung von Lärm, die angewendeten Ver-
fahren und über deren Ergebnisse zu informieren. Auf
ihren Wunsch sind sie den Messungen beizuziehen.

(2) Die betroffenen Bediensteten und die Sicher-
heitsvertrauenspersonen können eine neuerliche Er-
mittlung und Messung des Lärms verlangen, wenn

a) Anlass zur Vermutung besteht, dass die Ermittlung
und Messung des Lärms unrichtig ist, oder

b) sich die Art der Tätigkeit oder die Arbeitsbedin-
gungen wesentlich geändert haben.

(3) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die Er-
gebnisse der Messungen in geeigneter Form gespeichert
werden und jederzeit von den betroffenen Bediensteten,
den Sicherheitsvertrauenspersonen, den Präventivfach-
kräften und den Ärzten, die Untersuchungen bei Lärm-
einwirkung nach § 4 der Gesundheitsüberwachungs-
Verordnung - GÜ-V, LGBl. Nr. 131/2003, in der jeweils
geltenden Fassung durchführen, eingesehen werden
können.

§ 3
Gefahrenbeurteilung, 

zu berücksichtigende Faktoren

Der Dienstgeber hat im Rahmen der Gefahrenbeur-
teilung und bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen
hinsichtlich einer Einwirkung durch Lärm insbesondere
folgende Faktoren zu berücksichtigen:

a) das Ausmaß, die Art und die Dauer der Lärmein-
wirkung einschließlich der Einwirkung von impulsför-
migem Schall;

b) die im § 1 festgelegten Grenzwerte;
c) alle Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesund-

heit von Bediensteten, die besonders gefährdeten Risi-
kogruppen angehören;

d) alle Auswirkungen auf die Sicherheit und Ge-
sundheit der Bediensteten durch Wechselwirkungen
zwischen Lärm und arbeitsbedingten ototoxischen Sub-
stanzen sowie zwischen Lärm und Erschütterungen, so-
weit dies technisch durchführbar ist;

e) alle indirekten Auswirkungen auf die Sicherheit
und Gesundheit der Bediensteten durch Wechselwir-
kungen zwischen Lärm und Warnsignalen bzw. anderen
Geräuschen, die beachtet werden müssen, um die Un-
fallgefahr zu verringern;

f) die Informationen der Hersteller der benützten
Arbeitsmittel über Lärmemissionen;

g) die Verfügbarkeit von alternativen Arbeitsmitteln
und Arbeitsverfahren, die mit einer geringeren Lärmbe-
lastung verbunden sind;

h) die Ausdehnung der Lärmeinwirkung über die nor-
male Arbeitszeit hinaus unter der Verantwortung des
Dienstgebers;

i) die Ergebnisse einer Gesundheitsüberwachung
nach § 4 GÜ-V einschließlich, im Rahmen des Mög-
lichen, veröffentlichter Informationen;

j) die Verfügbarkeit von Gehörschutzeinrichtungen
mit einer angemessenen dämmenden Wirkung.
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§ 4
Gestaltung von Arbeitsplätzen

und Arbeitsvorgängen

(1) Bei der Gestaltung von Arbeitsvorgängen und
Arbeitsplätzen hat der Dienstgeber zur Verringerung
des Lärms möglichst direkt an der Entstehungsquelle
insbesondere Folgendes zu berücksichtigen:

a) die Verfügbarkeit von alternativen Arbeitsverfah-
ren, die die Notwendigkeit einer Exposition der Be-
diensteten gegenüber Lärm verringern;

b) die Verfügbarkeit von geeigneten Arbeitsmitteln,
die unter Berücksichtigung der auszuführenden Tätig-
keit möglichst geringen Lärm erzeugen;

c) die Gestaltung und Auslegung der Arbeitsstätten
und Arbeitsplätze;

d) technische Maßnahmen zur Luftschallminderung
wie Abschirmungen, Kapselungen, Schwingungsisola-
tion der Lärmquelle oder Abdeckungen mit schallab-
sorbierendem Material;

e) technische Maßnahmen zur Körperschallminde-
rung wie Körperschalldämmung oder Körperschalliso-
lierung;

f) die Durchführung angemessener Wartungspro-
gramme für Arbeitsmittel, Arbeitsplätze und Arbeits-
platzsysteme;

g) arbeitsorganisatorische Maßnahmen wie die Be-
grenzung von Dauer und Ausmaß der Lärmeinwirkung
oder die Erstellung zweckmäßiger Arbeitspläne mit aus-
reichenden Ruhezeiten;

h) die angemessene Information und Unterweisung
der Bediensteten in der ordnungsgemäßen Handhabung
der Arbeitsmittel zur weitestgehenden Verringerung der
Lärmeinwirkung.

(2) Stellt der Dienstgeber den Bediensteten aufgrund
der Art der Tätigkeit Ruheeinrichtungen zur Verfügung,
so hat er dafür zu sorgen, dass der Lärm in diesen Ein-
richtungen auf ein Niveau, das mit ihrem Zweck und den
Bedingungen ihrer Nutzung vereinbar ist, gesenkt wird.

(3) Auf die Erfordernisse von Bediensteten, die be-
sonders gefährdeten Risikogruppen angehören, sind die
wegen einer Einwirkung durch Lärm festgelegten
Schutzmaßnahmen spezifisch anzupassen.

§ 5
Kennzeichnung, 

Beschränkung des Zugangs

Der Dienstgeber hat Arbeitsplätze, für die die Ge-
fahrenbeurteilung ergibt, dass die dort tätigen Bedien-
steten einer Einwirkung durch Lärm über den nach § 1

festgelegten oberen Auslösewerten ausgesetzt sein kön-
nen, mit einer geeigneten Kennzeichnung zu versehen.
Soweit dies technisch möglich und aufgrund des festge-
stellten Expositionsrisikos gerechtfertigt ist, hat der
Dienstgeber den Bereich dieser Arbeitsplätze abzu-
grenzen und den Zugang auf die dort tätigen Bediens-
teten zu beschränken.

§ 6
Individueller Gehörschutz

(1) Überschreitet die Lärmeinwirkung die im § 1 fest-
gelegten unteren Auslösewerte, so hat der Dienstgeber
den Bediensteten geeignete und ordnungsgemäß ange-
passte Gehörschutzmittel zur Verfügung zu stellen.
Diese sind von den Bediensteten zu verwenden.

(2) Bei der Auswahl der Gehörschutzmittel ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass durch diese die Gefährdung
des Gehörs beseitigt oder auf ein Mindestmaß reduziert
wird.

(3) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die
Wirksamkeit des individuellen Gehörschutzes in regel-
mäßigen Abständen überprüft wird.

§ 7
Überschreitung der oberen 
Auslösewerte, Maßnahmen

Wird eine Einwirkung durch Lärm festgestellt, deren
Ausmaß über den nach § 1 festgelegten oberen Auslöse-
werten liegt, so hat der Dienstgeber auf der Grundlage
der Gefahrenbeurteilung ein Programm mit technischen
und/oder organisatorischen Maßnahmen zur Verringe-
rung der Lärmeinwirkung auszuarbeiten und durchzu-
führen. Dabei sind insbesondere die im § 4 Abs. 1 ge-
nannten Maßnahmen zu berücksichtigen.

§ 8
Überschreitung der Expositions-
grenzwerte, Sofortmaßnahmen

Wird trotz der auf der Grundlage der Gefahrenbeur-
teilung zur Vermeidung und Verringerung des Lärms
getroffenen Maßnahmen eine Einwirkung durch Lärm
festgestellt, deren Ausmaß über den nach § 1 festgeleg-
ten Expositionsgrenzwerten liegt, so hat der Dienst-
geber

a) unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um die Lärmeinwirkung auf einen Wert unter
den Expositionsgrenzwerten zu verringern,

b) die Gründe für die Überschreitung der Exposi-
tionsgrenzwerte zu ermitteln und
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c) die Schutz- und Vorbeugemaßnahmen so anzu-
passen, dass ein neuerliches Überschreiten der Exposi-
tionsgrenzwerte verhindert wird.

§ 9
Information, Unterweisung

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass nach
Maßgabe des § 6 Abs. 2 und 3 TBSG 2003 die Bediens-
teten, die bei ihrer Tätigkeit einer Einwirkung durch
Lärm ausgesetzt sind, bzw. die Sicherheitsvertrauens-
personen oder die Personalvertretung ausreichende
Informationen über die durch eine Lärmeinwirkung am
Arbeitsplatz entstehenden Gefahren und die notwendi-
gen Schutzmaßnahmen erhalten, die sich insbesondere
auf Folgendes erstrecken müssen:

a) die Art der möglichen Gefahren;
b) die zur Vermeidung oder Verringerung der Gefähr-

dung durch Lärm getroffenen Maßnahmen einschließ-
lich der Umstände, unter denen diese Maßnahmen an-
gewandt werden;

c) die im § 1 festgelegten Grenzwerte;
d) die Ergebnisse der Ermittlung und Messung von

Lärm nach § 2 zusammen mit einer Erläuterung ihrer
Bedeutung und potenziellen Gefahr;

e) die ordnungsgemäße Verwendung des individuel-
len Gehörschutzes;

f) die Erkennung von Anzeichen für Gehörschädi-
gungen und deren Meldung;

g) sichere Arbeitsverfahren zur Verringerung der
Lärmeinwirkung.

(2) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die Be-
diensteten, die bei ihrer Tätigkeit einer Einwirkung
durch Lärm in Höhe der im § 1 festgelegten unteren
Auslösewerte oder darüber ausgesetzt sind, eine ge-
sonderte Unterweisung im Sinne des § 6 Abs. 4 und 5
TBSG 2003 erhalten, die sich insbesondere auf die im
Abs. 1 lit. a bis f genannten Angaben erstrecken muss.

2 .  A b s c h n i t t
Erschütterungen

§ 10
Grenzwerte

(1) Im Sinne dieses Abschnittes gelten als:
a) Tages-Expositionswert für Hand-Arm-Vibratio-

nen der auf einen Bezugszeitraum von acht Stunden nor-
mierte Wert A (8) gemäß den Kapiteln 4 und 5 sowie
Anhang A der internationalen Norm ISO 5349-1:2001
(Ausgabedatum 1. Mai 2002);

b) Tages-Expositionswert für Ganzkörper-Vibratio-
nen der auf einen Bezugszeitraum von acht Stunden nor-
mierte Wert A (8) gemäß den Abschnitten 5, 6 und 7 so-
wie den Anhängen A und B der internationalen Norm
ISO 2631-1:1997 (Ausgabedatum 15. Juli 1997).

(2) Für Bedienstete, die bei ihrer Tätigkeit einer Ein-
wirkung durch Hand-Arm-Vibrationen ausgesetzt sind,
gelten als:

a) täglicher Expositionsgrenzwert ein Tages-Exposi-
tionswert von 5m/s²;

b) täglicher Auslösewert ein Tages-Expositionswert
von 2,5m/s².

(3) Für Bedienstete, die bei ihrer Tätigkeit einer Ein-
wirkung durch Ganzkörper-Vibrationen ausgesetzt
sind, gelten als:

a) täglicher Expositionsgrenzwert ein Tages-Exposi-
tionswert von 1,15m/s²;

b) täglicher Auslösewert ein Tages-Expositionswert
von 0,5m/s².

§ 11
Ermittlung und Messung 

von Erschütterungen

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass in re-
gelmäßigen Zeitabständen nach sachkundiger Planung
und durch sachkundige Personen eine Ermittlung der
Einwirkung durch Erschütterungen erfolgt. Diese kann
entweder

a) durch eine Beurteilung anhand der Herstelleran-
gaben zum Ausmaß der von den unter den jeweiligen
spezifischen Bedingungen verwendeten Arbeitsmitteln
verursachten Erschütterungen und eine Beobachtung
der spezifischen Arbeitsweisen oder

b) durch Messungen
vorgenommen werden. Eine Messung hat jedenfalls

zu erfolgen, wenn die Beurteilung nach lit. a keine hin-
reichend genauen Rückschlüsse auf das Ausmaß der
Belastung der Bediensteten durch Erschütterungen zu-
lässt.

(2) Für die Durchführung von Messungen nach
Abs. 1 lit. b gelten folgende Grundsätze:

a) Stichprobenverfahren sind zulässig, wenn sie für
die Erschütterungen, denen der einzelne Bedienstete
ausgesetzt ist, repräsentativ sind;

b) die eingesetzten Verfahren und Vorrichtungen
müssen den besonderen Merkmalen der zu messenden
Erschütterungen, den Umweltfaktoren und den techni-
schen Merkmalen des Messgerätes angepasst sein. Bei
der Messung von Hand-Arm-Vibrationen ist auf die
internationale Norm ISO 5349-2:2001 (Ausgabedatum
1. August 2001) Bedacht zu nehmen;
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c) Messungen von Hand-Arm-Vibrationen sind an
Geräten, die beidhändig gehalten oder geführt werden
müssen, an jeder Hand vorzunehmen. Die Exposition
ist unter Bezug auf den höheren der beiden Werte zu er-
mitteln, wobei der Wert für die andere Hand ebenfalls
anzugeben ist;

d) die betroffenen Bediensteten sind über die Vor-
nahme der Messungen, die angewendeten Verfahren und
deren Ergebnisse zu informieren. Auf ihren Wunsch sind
sie den Messungen beizuziehen.

(3) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die
Ergebnisse der Ermittlung der Einwirkung durch Er-
schütterungen in einer geeigneten Form gespeichert
werden und jederzeit von den betroffenen Bediensteten,
den Sicherheitsvertrauenspersonen, den Präventivfach-
kräften und den Ärzten, die Untersuchungen bei einer
Einwirkung durch Erschütterungen durchführen, ein-
gesehen werden können.

§ 12
Gefahrenbeurteilung, 

zu berücksichtigende Faktoren

Der Dienstgeber hat im Rahmen der Gefahrenbeur-
teilung und bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen
hinsichtlich einer Einwirkung durch Erschütterungen
insbesondere folgende Faktoren zu berücksichtigen:

a) das Ausmaß, die Art und die Dauer der Einwir-
kung durch Erschütterungen einschließlich der Einwir-
kung von intermittierenden Erschütterungen und
wiederholten Erschütterungen;

b) die im § 10 festgelegten Grenzwerte;
c) alle Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesund-

heit von Bediensteten, die besonders gefährdeten Risi-
kogruppen angehören;

d) alle indirekten Auswirkungen auf die Sicherheit
und Gesundheit der Bediensteten durch Wechselwir-
kungen zwischen Erschütterungen und dem Arbeits-
platz oder Erschütterungen und anderen Arbeitsmit-
teln; dies gilt insbesondere dann, wenn sich Erschütte-
rungen auf die korrekte Handhabung von Bedienungs-
elementen, das Ablesen einer Anzeige, die Stabilität der
Strukturen oder die Festigkeit der Verbindungen stö-
rend auswirken;

e) die Informationen der Hersteller der benützten
Arbeitsmittel über das Ausmaß der Erschütterungen;

f) die Verfügbarkeit von alternativen Arbeitsmitteln
und Arbeitsverfahren, die mit einer geringeren Bela-
stung durch Erschütterungen verbunden sind;

g) die Ausdehnung der Einwirkung durch Ganzkör-
per-Vibrationen über die normale Arbeitszeit hinaus un-
ter der Verantwortung des Arbeitgebers;

h) das Vorliegen besonderer Arbeitsbedingungen wie
etwa Arbeit bei niedrigen Temperaturen;

i) die Ergebnisse einer allfälligen Gesundheitsüber-
wachung einschließlich, im Rahmen des Möglichen, ver-
öffentlichter Informationen.

§ 13
Gestaltung von Arbeitsplätzen 

und Arbeitsvorgängen

(1) Bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen und Ar-
beitsvorgängen hat der Dienstgeber zur Verringerung
der Einwirkung durch Erschütterungen insbesondere
Folgendes zu berücksichtigen:

a) die Verfügbarkeit von alternativen Arbeitsverfah-
ren, die die Notwendigkeit einer Exposition der Be-
diensteten gegenüber Erschütterungen verringern;

b) die Verfügbarkeit von geeigneten Arbeitsmitteln,
die nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgelegt
sind und unter Berücksichtigung der auszuführenden
Tätigkeit möglichst geringe Erschütterungen verur-
sachen;

c) die Bereitstellung von Zusatzausrüstungen, die die
Verletzungsgefahren aufgrund von Erschütterungen
verringern, wie etwa von Sitzen, die Ganzkörper-Vibra-
tionen wirkungsvoll dämpfen, oder von Griffen, die die
auf den Hand-Arm-Bereich übertragenen Erschütte-
rungen verringern;

d) die Durchführung angemessener Wartungspro-
gramme für Arbeitsmittel, Arbeitsplatz und Arbeits-
platzsysteme;

e) die Gestaltung und Auslegung der Arbeitsstätten
und Arbeitsplätze;

f) die angemessene Information und Unterweisung
der Bediensteten in der ordnungsgemäßen und sicheren
Handhabung der Arbeitsmittel zur weitestgehenden
Verringerung der Einwirkung durch Erschütterungen;

g) arbeitsorganisatorische Maßnahmen wie die Be-
grenzung von Dauer und Intensität der Einwirkung
durch Erschütterungen oder die Erstellung zweckmä-
ßiger Arbeitspläne mit ausreichenden Ruhezeiten;

h) die Bereitstellung von persönlichen Schutzaus-
rüstungen oder von Dienstbekleidung zum Schutz vor
Kälte und Nässe.

(2) Stellt der Dienstgeber den Bediensteten aufgrund
der Art der Tätigkeit Ruheeinrichtungen zur Verfügung,
so hat er dafür zu sorgen, dass Ganzkörper-Vibrationen
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in diesen Einrichtungen auf ein Niveau, das mit ihrem
Zweck und den Bedingungen ihrer Nutzung vereinbar
ist, gesenkt werden. Dies gilt nicht in Fällen höherer
Gewalt.

(3) Auf die Erfordernisse von Bediensteten, die be-
sonders gefährdeten Risikogruppen angehören, sind die
wegen einer Einwirkung durch Erschütterungen festge-
legten Schutzmaßnahmen spezifisch anzupassen.

§ 14
Überschreitung der täglichen 

Auslösewerte, Maßnahmen

Wird eine Einwirkung durch Erschütterungen fest-
gestellt, deren Ausmaß über den nach § 10 festgelegten
täglichen Auslösewerten liegt, so hat der Dienstgeber
auf der Grundlage der Gefahrenbeurteilung ein Pro-
gramm mit technischen und/oder organisatorischen
Maßnahmen zur Verringerung der Einwirkung durch
Erschütterungen auszuarbeiten und durchzuführen.
Dabei sind insbesondere die im § 13 Abs. 1 genannten
Maßnahmen zu berücksichtigen.

§ 15
Überschreitung der Expositions-
grenzwerte, Sofortmaßnahmen

Wird trotz der auf der Grundlage der Gefahrenbeur-
teilung zur Vermeidung und Verringerung von Erschüt-
terungen getroffenen Maßnahmen eine Einwirkung
durch Erschütterungen festgestellt, deren Ausmaß über
den nach § 10 festgelegten Expositionsgrenzwerten
liegt, so hat der Dienstgeber

a) unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um die Einwirkung durch Erschütterungen auf
einen Wert unter den Expositionsgrenzwerten zu ver-
ringern,

b) die Gründe für die Überschreitung der Exposi-
tionsgrenzwerte zu ermitteln und

c) die Schutz- und Vorbeugemaßnahmen so anzu-
passen, dass ein neuerliches Überschreiten der Exposi-
tionsgrenzwerte verhindert wird.

§ 16
Information, Unterweisung

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass nach
Maßgabe des § 6 Abs. 2 und 3 TBSG 2003 die Bediens-
teten, die bei ihrer Tätigkeit einer Einwirkung durch
Erschütterungen ausgesetzt sind, bzw. die Sicherheits-
vertrauenspersonen oder die Personalvertretung ausrei-
chende Informationen über die dadurch entstehenden
Gefahren und die notwendigen Schutzmaßnahmen er-

halten, die sich insbesondere auf Folgendes erstrecken
müssen:

a) potenzielle Verletzungsgefahren, die von den ver-
wendeten Arbeitsmitteln ausgehen;

b) die zur Vermeidung oder Verringerung einer Ge-
fährdung durch Erschütterungen getroffenen Maßnah-
men;

c) die im § 10 festgelegten Grenzwerte;
d) die Ergebnisse der Ermittlung und Messung von

Erschütterungen nach § 11;
e) die Erkennung von Anzeichen für erschütte-

rungsbedingte Gesundheitsschädigungen und deren
Meldung;

f) sichere Arbeitsverfahren zur Verringerung der Ein-
wirkung durch Erschütterungen.

(2) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die Be-
diensteten, für die im Rahmen der Gefahrenbeurteilung
eine Gefährdung der Sicherheit oder Gesundheit durch
Erschütterungen festgestellt wurde, eine gesonderte
Unterweisung im Sinne des § 6 Abs. 4 und 5 TBSG 2003
erhalten, die sich insbesondere auf die im Abs.1 lit. a bis
e genannten Angaben erstrecken muss.

3 .  A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 17
Auflegung zur Einsichtnahme

Die in dieser Verordnung genannten internationalen
Normen ISO 1999:1990, ISO 2631-1:1997, ISO 5349-
1:2001, ISO 5349-2:2001 und IEC 61672-1:2002 liegen
bei der Abteilung Emissionen Sicherheitstechnik Anla-
gen des Amtes der Tiroler Landesregierung zur öffent-
lichen Einsichtnahme während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Zeiten auf. Sie können auch beim
Österreichischen Normungsinstitut, Heinestraße 38,
1020 Wien, bezogen werden.

§ 18
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richt-
linien umgesetzt:

1. Richtlinie 86/188/EWG des Rates über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am
Arbeitsplatz, ABl. 1986 Nr. L 137, S. 28, in der Fassung
des Art. 13 der Richtlinie 98/24/EG, ABl. 1998 Nr. L
131, S.11;

2. Richtlinie 02/44/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über Mindestvorschriften zum Schutz
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von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor
der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vi-
brationen), ABl. 2002 Nr. L 177, S. 13;

3. Richtlinie 03/10/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates über Mindestvorschriften zum Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor

der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen
(Lärm), ABl. 2003 Nr. L 42, S. 38.

§ 19
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Anlage
Grundsätze für die Messung von Lärm

A.1. Allgemeine Feststellungen

Die im § 1 dieser Verordnung definierten Werte
können

a) direkt mit integrierenden Schallpegelmessern ge-
messen oder

b) auf der Grundlage von Messungen des Schalldruck-
pegels und der Expositionsdauer berechnet werden.

Die Messungen können an dem vom Bediensteten
besetzten Arbeitsplatz oder mit Hilfe von an der Per-
son befestigten Instrumenten vorgenommen werden.
Sie müssen an einem geeigneten Ort während einer an-
gemessenen Dauer vorgenommen werden, damit die
Lärmexposition während der täglichen Arbeitszeit be-
stimmt werden kann.

A.2. Messeinrichtung

2.1. Bei Verwendung von Schallpegelmessern müssen
diese den Bestimmungen der internationalen Norm
IEC 61672-1:2002 entsprechen. Geräte mit einer Über-
steuerungsanzeige sollten bevorzugt werden.

Schallpegelmesser haben die Genauigkeitsgrenzen
der Klasse 0,7 nach der Verordnung des Bundesamtes
für Eich- und Vermessungswesen, mit der Eichvor-
schriften für Messgeräte zur Messung des Schalldruck-
pegels (Schallpegelmesser) erlassen werden, Amtsblatt
für das Eichwesen Nr. 7/1980, einzuhalten. (Die 
Klasse 0,7 entspricht der Klasse 1 der internationalen
Norm IEC 61672-1:2002).

Wenn das Messverfahren als Zwischenstufe die Band-
aufzeichnung von Signalen vorsieht, sind bei der Ana-
lyse der Daten die bei der Aufzeichnung und beim Ab-
lesen möglichen Fehler zu berücksichtigen.

2.2. Ein Gerät, das zur direkten Messung des
Höchstwertes (Spitzenschalldrucks) des nicht bewer-

teten momentanen Schalldrucks verwendet wird, muss
eine Anstiegszeitkonstante von nicht mehr als 100 µs
haben.

2.3. Die ganze Messeinrichtung muss in angemesse-
nen Zeitabständen in einem Laboratorium geprüft wer-
den. Schallpegelmesser sind nach dem Maß- und Eich-
gesetz, BGBl. Nr. 152/1950, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 146/2002, zu eichen. Die Nach-
eichfrist beträgt zwei Jahre.

A.3. Messung

3.1. Zu Beginn und am Ende eines jeden Messtages
ist eine Kalibrierung an Ort und Stelle vorzunehmen.

3.2. Die Messung des Schalldrucks sollte möglichst
in einem ungestörten Schallfeld am Arbeitsplatz (ohne
Anwesenheit der betroffenen Person) vorgenommen
werden; das Mikrofon sollte dort angebracht werden,
wo sich normalerweise das dem höchsten Lärmpegel
ausgesetzte Ohr befindet.

Ist die Anwesenheit der betroffenen Person erfor-
derlich,

a) so sollte sich das Mikrofon in einer Entfernung
vom Kopf befinden, bei der die Auswirkungen der Dif-
fraktion und der Entfernung auf den gemessenen Wert
so gering wie möglich sind (0,1 m wäre eine passende
Entfernung), oder

b) so sollten, falls das Mikrofon sich nahe am Kör-
per befinden muss, entsprechende Korrekturen vorge-
nommen werden, um ein gleichwertiges ungestörtes
Schalldruckfeld zu bestimmen.

A.4. Genauigkeit der Messung 
von Lärm unter Bestimmung der Exposition

Der Messgerätetyp und die Standardabweichung der
Ergebnisse beeinflussen die Genauigkeit der Messung.
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Beim Vergleich mit einer Lärmgrenze legt die Genauig-
keit den Bereich der abgelesenen Werte fest, für den be-
züglich der Überschreitung keine Entscheidung getrof-
fen werden kann. Falls keine Entscheidung getroffen
werden kann, ist die Messung mit größerer Genauigkeit
zu wiederholen. Die genauesten Messungen erlauben in
jedem Fall eine Entscheidung.

B.

Messungen, die während kurzer Zeiten mit einfachen
Schallpegelmessern vorgenommen werden, reichen im
Fall von Bediensteten, die an einem festen Arbeitsplatz
während des ganzen Tages sich stets wiederholende Ar-
beiten verrichten, die im Wesentlichen die gleichen Ge-
räuschpegel mit breitbandiger Frequenzcharakteristik
verursachen, aus. Weist jedoch der Schalldruck, dem ein
Bediensteter ausgesetzt ist, Schwankungen auf, die sich
über einen ausgedehnten Pegelbereich erstrecken
und/oder unregelmäßige zeitliche Merkmale aufweisen,

wird es zunehmend schwieriger, die tägliche persönliche
Lärmexposition eines Bediensteten zu ermitteln; das ge-
naueste Verfahren besteht in diesem Fall darin, während
der gesamten Arbeitszeit die Exposition mittels eines
integrierenden und mittelnden Schallpegelmessers zu
beobachten.

Hält ein solches Instrument, das der internationalen
Norm IEC 61672-1:2002 entspricht (und deshalb für
die Messung des Pegels des äquivalenten kontinuier-
lichen Schalldrucks von impulsartigen Geräuschen gut
geeignet ist), zumindest die Spezifikationen der Klasse
1 ein und wurde es erst kurz zuvor ordnungsgemäß in
einem Laboratorium geeicht und ist weiters das Mikro-
fon gut in Stellung gebracht (vgl. Z. 3.2), so erlauben die
Ergebnisse, von Ausnahmen abgesehen, auch in schwie-
rigen Situationen eine Entscheidung darüber, ob eine
Exposition überschritten worden ist (vgl. Pkt. A.4); die-
ses Verfahren lässt sich mithin allgemein anwenden und
eignet sich gut als Referenzmethode.

Aufgrund des § 19 Abs. 4 des Tiroler Bediensteten-
schutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird verordnet:

1 .  A b s c h n i t t
Persönliche Schutzausrüstungen

§ 1
Beschaffenheit

(1) Die persönliche Schutzausrüstung muss hin-
sichtlich ihrer Beschaffenheit, Konzeption und Kon-
struktion den für das Inverkehrbringen geltenden Si-
cherheits- und Gesundheitsanforderungen entspre-
chen.

(2) Darüber hinaus muss sie
a) Schutz gegenüber den zu verhütenden Risiken bie-

ten, ohne selbst ein größeres Risiko mit sich zu bringen,
b) für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen

geeignet sein,
c) den ergonomischen Anforderungen und den ge-

sundheitlichen Erfordernissen der Bediensteten Rech-
nung tragen und

d) dem Träger passen.

Zu den Bedingungen im Sinne der lit. b zählen die im
Rahmen der Gefahrenbeurteilung festgestellte Gefähr-
dungs- und Belastungssituation, insbesondere das Aus-
maß der Gefährdung oder Belastung und ihre Häufig-
keit, die spezifischen Merkmale des Arbeitsplatzes und
der ausgeübten Tätigkeit sowie die Leistungswerte der
persönlichen Schutzausrüstung.

(3) Werden vom Dienstgeber persönliche Schutzaus-
rüstungen erworben, die nach den für sie geltenden
Rechtsvorschriften gekennzeichnet sind, so kann der
Dienstgeber, sofern er über keine anderen Erkenntnisse
verfügt, davon ausgehen, dass diese persönlichen Schutz-
ausrüstungen hinsichtlich Konstruktion, Bau und wei-
terer Schutzmaßnahmen den für sie im Zeitpunkt des In-
verkehrbringens geltenden Rechtsvorschriften über Si-
cherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen.

(4) Erfordern verschiedene Gefahren den gleichzei-
tigen Einsatz mehrerer persönlicher Schutzausrüstun-
gen, so müssen diese Ausrüstungen aufeinander abge-
stimmt sein und es muss ihre Schutzwirkung gegenüber
den betreffenden Gefahren gewährleistet sein.
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§ 2
Auswahl

(1) Der Dienstgeber hat vor der Auswahl der per-
sönlichen Schutzausrüstungen eine Bewertung der von
ihm vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstungen
vorzunehmen, um festzustellen, ob sie den im § 1 fest-
gelegten Anforderungen entsprechen. Die Bewertung
hat zu umfassen:

a) die Feststellung derjenigen Gefährdungen oder
Belastungen, die anderweitig nicht vermieden oder aus-
reichend begrenzt werden können;

b) die Festlegung jener Eigenschaften, die persön-
liche Schutzausrüstungen aufweisen müssen, damit sie
einen Schutz gegenüber den nach lit. a festgestellten Ge-
fährdungen oder Belastungen bieten, wobei allfällige
Gefahren, die von den persönlichen Schutzausrüstun-
gen selbst ausgehen können, zu berücksichtigen sind;

c) die Bewertung der Eigenschaften der entsprechend
verfügbaren persönlichen Schutzausrüstungen im Ver-
gleich mit den nach lit. b festgelegten Eigenschaften.

Bei der Durchführung dieser Bewertung und der
Auswahl der persönlichen Schutzausrüstungen sind hin-
sichtlich ihrer Beschaffenheit auch die besonderen An-
forderungen nach § 4 zu berücksichtigen.

(2) Der Dienstgeber hat die Bewertung nach Abs. 1
bei einer Änderung der für sie maßgeblichen Kriterien
zu wiederholen.

§ 3
Benutzung

(1) Persönliche Schutzausrüstungen dürfen außer in
begründeten Ausnahmefällen nur für jene Zwecke und
unter jenen Bedingungen eingesetzt werden, für die sie
nach den Angaben des Herstellers oder des Inverkehr-
bringers bestimmt sind.

(2) Der Dienstgeber hat den Bediensteten für die
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen er-
forderlichenfalls eine verständliche Bedienungsanlei-
tung zur Verfügung zu stellen. Die Bediensteten haben
die persönlichen Schutzausrüstungen gemäß der Bedie-
nungsanleitung zu benutzen.

(3) Persönliche Schutzausrüstungen müssen für den
persönlichen Gebrauch durch einen Bediensteten be-
stimmt sein. Erfordern die Umstände eine Benutzung
durch verschiedene Personen, so hat der Dienstgeber
dafür Vorsorge zu treffen, dass sich für die einzelnen
Benutzer dadurch keine Gesundheits- oder Hygiene-
probleme ergeben.

(4) Der Dienstgeber hat durch geeignete Lagerung
und ausreichende Reinigungs-, Wartungs-, Reparatur-

und Ersatzmaßnahmen ein gutes Funktionieren der per-
sönlichen Schutzausrüstungen und einwandfreie hygie-
nische Bedingungen zu gewährleisten. Dabei sind ins-
besondere die Informationen der Hersteller und der
Inverkehrbringer über die Verwendung der persön-
lichen Schutzausrüstungen zu berücksichtigen.

§ 4
Anwendung der Allgemeinen 

Arbeitnehmerschutzverordnung

Hinsichtlich der Anforderungen an die zum Schutz
der Augen und des Gesichts, des Gehörs, der Atmungs-
organe, des Kopfes, der Gliedmaßen, des Körpers, zur
Sicherung gegen Absturz und bei Arbeiten bei Gewäs-
sern vom Dienstgeber zur Verfügung zu stellenden per-
sönlichen Schutzausrüstungen und ihre Benutzung sind
die §§ 66 bis 72 der Allgemeinen Arbeitnehmerschutz-
verordnung – AAV, BGBl. Nr. 218/1983, zuletzt geän-
dert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 393/2002, mit
der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass

a) an die Stelle des Wortes „Arbeitnehmer“ jeweils das
Wort „Bedienstete“ in der jeweils grammatikalisch rich-
tigen Form und an die Stelle der Wortfolge „bei der be-
ruflichen Tätigkeit“ jeweils die Wortfolge „bei der
dienstlichen Tätigkeit“ treten,

b) im § 66 Abs. 1 erster Satz AAV an die Stelle der
Wortfolge „durch ätzende oder reizende Arbeitsstoffe“
die Wortfolge „durch gefährliche Arbeitsstoffe“ tritt,

c) § 67 Abs. 1 erster Satz und Abs. 4 AAV nicht gilt,
d) im § 68 Abs. 11 AAV im ersten Satz das Zitat „ent-

sprechend § 92“ und im zweiten Satz die Wortfolge „in
Gasrettungsdiensten Beschäftigte mindestens viertel-
jährlich“ entfallen,

e) im § 69 Abs. 1 AAV der zweite Satz „Dies gilt ins-
besondere für Arbeiten im Bereich von Kränen, Bauar-
beiten und Sprengarbeiten.“ lautet,

f) im § 70 AAV
1. im Abs. 1 erster Satz das Wort „infektiöse“ entfällt

und an die Stelle der Wortfolge „mit giftigen Arbeits-
stoffen“ die Wortfolge „mit sonstigen gefährlichen Ar-
beitsstoffen“ tritt,

2. im Abs. 3 erster Satz an die Stelle der Wortfolge
„sofern der Fußboden den Anforderungen des § 6 Abs. 2
nicht entspricht“ die Wortfolge „sofern der Fußboden
nicht selbst eine ausreichend hohe Wärmedämmung und
geringe Wärmeableitung aufweist oder nicht mit einem
entsprechenden Belag versehen ist“ tritt,

g) im § 71 Abs. 1 erster Satz AAV an die Stelle der
Wortfolge „infektiöse, giftige, ätzende oder reizende
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Arbeitsstoffe“ die Wortfolge „oder gefährliche Arbeits-
stoffe“ tritt und

h) im § 72 Abs. 1 AAV an die Stelle der Wortfolge
„durch Schutzmaßnahmen nach den §§ 18, 24 und 44“
die Wortfolge „durch sonstige nach dem TBSG 2003 und
den dazu erlassenen Verordnungen zu treffende Schutz-
maßnahmen“ tritt.

2 .  A b s c h n i t t
Dienstbekleidung

§ 5
Anwendung der Allgemeinen 

Arbeitnehmerschutzverordnung

Hinsichtlich der Anforderungen an die Dienstbe-
kleidung und ihre Benutzung ist § 73 AAV mit der Maß-
gabe sinngemäß anzuwenden, dass

a) im § 73 Abs. 1, 2 und 3 AAV an die Stelle des Wor-
tes „Arbeitskleidung“ jeweils das Wort „Dienstbeklei-
dung“ und

b) im § 73 Abs. 2 erster Satz AAV an die Stelle der
Wortfolge „die Arbeitnehmer“ die Wortfolge „die Be-
diensteten“ 
treten.

3. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 6
Umsetzung 

von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung wird die Richtlinie 89/656/
EWG des Rates über Mindestvorschriften für Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei Benutzung persönlicher
Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Ar-
beit, ABl. 1989 Nr. L 393, S. 18, umgesetzt.

§ 7
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund des § 20 Abs. 5 des Tiroler Bediensteten-
schutzgesetzes 2003, LGBl. Nr. 75, wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Beschäftigung von
Jugendlichen, mit Ausnahme der Lehrlinge im Sinne 
des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 79/2003.

§ 2
Gefahrenbeurteilung, 

zu berücksichtigende Faktoren

Der Dienstgeber hat im Rahmen der Gefahrenbeur-
teilung und bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen
im Hinblick auf die Sicherheit und den Schutz der
Gesundheit von Jugendlichen insbesondere folgende
Faktoren zu berücksichtigen:

a) die Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte
und des Arbeitsplatzes;

b) die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von
Arbeitsmitteln und die Verwendung von Arbeitsstoffen;

c) die Art, das Ausmaß und die Dauer allfälliger phy-
sikalischer, chemischer oder biologischer Einwirkun-
gen;

d) die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeits-
vorgänge und deren Zusammenwirken;

e) die Körperkraft, das Alter, den Stand der Ausbil-
dung und den Stand der Unterweisung der Jugendlichen.

§ 3
Beschäftigungsverbote

(1) Auf die Beschäftigung von Jugendlichen sind die
§§ 3 bis 7 der Verordnung über Beschäftigungsverbote
und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO),
BGBl. II Nr. 436/1998, mit der Maßgabe sinngemäß an-
zuwenden, dass

a) im § 3 Abs. 3 KJBG-VO an die Stelle des Zitates
„nach der Verordnung über die Gesundheitsüberwa-
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chung (VGÜ), BGBl. II Nr. 27/1997“ das Zitat „nach
der Gesundheitsüberwachungs-Verordnung, LGBl.
Nr. 131/2003, in der jeweils geltenden Fassung“ tritt,

b) im § 3 Abs. 4 Z. 3 KJBG-VO an die Stelle des Zitates
„des Pyrotechnikgesetzes, BGBl. Nr. 282/1974“ das
Zitat „des Pyrotechnikgesetzes, BGBl. Nr. 282/1974,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 98/2001“
tritt,

c) im § 4 Abs. 2 KJBG-VO an die Stelle des Zitates
„des § 2 lit. a und g des Strahlenschutzgesetzes, BGBl.
Nr. 227/1969“ das Zitat „des § 2 Abs. 20 und 32 des
Strahlenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 227/1969, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 146/2002“ tritt,

d) im § 5 Z. 3 KJBG-VO an die Stelle des Zitates „des
Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/
1981, in der jeweils geltenden Fassung“ das Zitat „des
Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/
1981, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 158/
2002“ tritt,

e) im § 6 Abs. 1 Z. 1 bis 7, 9 und 20 KJBG-VO jeweils
die Wortfolge „im Rahmen des Berufsschulunterrichts“
entfällt,

f) im § 6 Abs. 1 Z. 14 KJBG-VO an die Stelle des
Zitates „des Kesselgesetzes, BGBl. Nr. 211/1992, in der
jeweils geltenden Fassung“ das Zitat „des Kesselgeset-
zes, BGBl. Nr. 211/1992, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 136/2001“ tritt,

g) im § 7 Z. 5 KJBG-VO an die Stelle des Klammer-
ausdruckes „(§ 4 Abs. 1 BauV, BGBl. Nr. 340/1994, in
der jeweils geltenden Fassung)“ der Klammerausdruck
„(§ 4 Abs. 1 BauV, BGBl. Nr. 340/1994, zuletzt geändert
durch die Verordnung BGBl. II Nr. 425/2003)“ tritt und

h) im § 7 Z. 14 KJBG-VO an die Stelle des Zitates
„des Schiffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997, in der
jeweils geltenden Fassung“ das Zitat „des Schiffahrts-
gesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl. I Nr. 102/2003“ und an die Stelle des
Zitates „des Seeschiffahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 174/
1981, in der jeweils geltenden Fassung“ das Zitat „des
Seeschiffahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 174/1981, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 32/2002“ treten.

(2) Aufsicht im Sinne dieser Verordnung ist die Über-
wachung durch eine geeignete fachkundige Person, die
jederzeit zum Eingreifen bereit stehen muss.

(3) Gefahrenunterweisung im Sinne dieser Verord-
nung ist eine spezielle theoretische und praktische
Unterweisung zur Unfallverhütung nach Richtlinien

der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt im Aus-
maß von mindestens 24 Unterrichtseinheiten, die nach-
weislich absolviert wurde.

(4) Die für die Ausbildung vorgesehenen Ausnahmen
von Beschäftigungsverboten gelten nur, soweit diese
Ausnahmen für die Vermittlung der wesentlichen Fer-
tigkeiten und Kenntnisse nach den Ausbildungsvor-
schriften unbedingt erforderlich sind. Erfolgt eine Be-
endigung der Ausbildung vor der Vollendung des 18. Le-
bensjahres, gelten diese Ausnahmeregelungen bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres.

§ 4
Information, Unterweisung

(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass Ju-
gendliche ausreichende Informationen erhalten über

a) die auf der Arbeitsstätte oder Baustelle bestehen-
den Gefahren und die zur Sicherheit und zum Schutz
der Gesundheit der Bediensteten getroffenen Maßnah-
men und

b) die Durchführung von Jugendlichenuntersuchun-
gen im Sinne des § 132a ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 71/2003.

(2) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die
Jugendlichen erforderlichenfalls eine angemessene Un-
terweisung im Sinne des § 6 Abs. 4 und 5 TBSG 2003
erhalten über

a) die zur Abwendung von Gefahren am Arbeitsplatz
getroffenen Maßnahmen und die dort bestehenden
Schutzeinrichtungen einschließlich deren Benützung
und

b) das bei der Verrichtung von Arbeiten an Maschi-
nen, mit Gasen, Chemikalien, sonstigen gesundheits-
schädlichen Arbeitsstoffen oder an gefährlichen Ar-
beitsstellen notwendige Verhalten und die für diese Tä-
tigkeiten bestehenden Schutzvorkehrungen und deren
Handhabung.

§ 5
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung wird die Richtlinie 94/33/
EG des Rates über den Jugendarbeitsschutz, ABl. 1994
Nr. L 216, S. 12, umgesetzt.

§ 6
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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Aufgrund der §§ 3 Abs. 6, 11 Abs. 4, 12 Abs. 7 und 13
Abs. 4 des Tiroler Bedienstetenschutzgesetzes 2003,
LGBl. Nr. 75, wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung gilt für die Beschäftigung von
Bediensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten aller
Art.

(2) Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a) Bauarbeiten Arbeiten zur Herstellung, Instand-

haltung, Sanierung, Reparatur, Änderung und Beseiti-
gung von baulichen Anlagen aller Art, einschließlich der
hiefür erforderlichen Vorbereitungs- und Abschlussar-
beiten; Bauarbeiten sind insbesondere auch Zimmerer-,
Dachdecker-, Glaser-, Maler-, Anstreicher-, Spengler-,
Fliesenleger-, Estrich- und Isolierarbeiten sowie Ge-
rüstbauarbeiten, Stahlbauarbeiten, Gas-, Wasser-, Hei-
zungs-, Lüftungs- und Elektroinstallationsarbeiten,
Sprengarbeiten, Abbrucharbeiten sowie Fassadenreini-
gungsarbeiten und Rauchfangkehrerarbeiten. Als Bau-
arbeiten gelten auch Erdarbeiten wie Aufschüttungen,
Auf- und Abgrabungen sowie die Herstellung von
künstlichen Hohlräumen unterhalb der Erdoberfläche;

b) fachkundige Personen solche, die die erforder-
lichen fachlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen
besitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte
Durchführung der ihnen übertragenen Arbeiten bieten;
als fachkundige Personen gelten insbesondere fachkun-
dige Organe von Anstalten des Bundes oder eines
Bundeslandes, von staatlich autorisierten Anstalten, so-
wie Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils im
Rahmen ihrer Befugnisse; als fachkundige Personen
können auch Bedienstete eingesetzt werden.

§ 2
Anwendung von Bestimmungen 
der Bauarbeiterschutzverordnung

(1) Auf
a) die Aufsicht und Koordination bei Bauarbeiten und

die Eignung der Bediensteten,
b) Arbeitsplätze und Verkehrswege, Absturzsiche-

rungen, Abgrenzungen und sonstige im Zusammenhang
mit Bauarbeiten stehende Schutzmaßnahmen,

c) Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren,

d) Maßnahmen der ersten Hilfe und des Brand-
schutzes und sonstige sanitäre und soziale Einrichtun-
gen auf Baustellen,

e) besondere Anforderungen und Maßnahmen in
Bezug auf Erd- und Felsarbeiten, Gerüste, Schalungen
und Lehrgerüste, Montagearbeiten des Stahlbaues und
des konstruktiven Holzbaues, Bauen mit Fertigteilen,
Arbeiten auf Dächern, Arbeiten an Schornstein- und
Feuerungsanlagen, Untertagebauarbeiten, Wasserbau-
arbeiten, Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straßen mit
Fahrzeugverkehr, Abbrucharbeiten, Arbeiten in oder an
Behältern, Silos, Schächten, Gruben, Gräben, Künetten,
Kanälen und Rohrleitungen, besondere Bauarbeiten,
Arbeiten mit Flüssiggas und Arbeiten mit Hebezeugen,
Fahrzeugen, Maschinen und Geräten,

f) die Instandhaltung, Prüfung und Reinigung,
g) die Information und Unterweisung der mit Bau-

arbeiten beschäftigten Bediensteten und
h) die im Zusammenhang mit Bauarbeiten bestehen-

den besonderen Pflichten des Dienstgebers und der
Bediensteten

sind die §§ 4 bis 159 und § 162 Abs. 2, 4 und 6 der
Bauarbeiterschutzverordnung – BauV, BGBl. Nr. 340/
1994, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II
Nr. 425/2003, nach Maßgabe der Abs. 2 bis 22 sinnge-
mäß anzuwenden.

(2) An die Stelle des Wortes „Arbeitgeber“ tritt je-
weils das Wort „Dienstgeber“ in der jeweils grammati-
kalisch richtigen Form, an die Stelle des Wortes „Ar-
beitnehmer“ tritt jeweils das Wort „Bedienstete“ in der
jeweils grammatikalisch richtigen Form, an die Stelle des
Wortes „Betriebsangehörige“ tritt jeweils das Wort „Be-
dienstete“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form
und an die Stelle des Wortes „Arbeitnehmerschutzvor-
schriften“ tritt jeweils das Wort „Bedienstetenschutz-
vorschriften“.

(3) § 4 Abs. 2, 3 und 6, § 5 Abs. 6, § 18, § 19 Abs. 1
und die §§ 22 bis 30 BauV gelten nicht.

(4) Im § 14 BauV lautet der zweite Satz: „§ 2 Abs. 3
ESV 2003, BGBl. II Nr. 424, in der Fassung der Bauar-
beiterschutz-Verordnung, LGBl. Nr. 141/2003, ist an-
zuwenden.“.

(5) Im § 19 Abs. 2 BauV treten an die Stelle des Zita-
tes „des Chemikaliengesetzes 1996 – ChemG 1996,
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BGBl. I Nr. 53/1997“ das Zitat „des Chemikaliengeset-
zes 1996 – ChemG 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 108/2001,“ und
an die Stelle des Zitates „des Biozid-Produkte-Gesetzes
– BiozidG, BGBl. I Nr. 105/2000, in der jeweils gelten-
den Fassung,“ das Zitat „des Biozid-Produkte-Gesetzes
– BiozidG, BGBl. I Nr. 105/2000,“.

(6) Im § 21 Abs. 3 BauV tritt an die Stelle des Zita-
tes „der Grenzwerteverordnung 2001 – GKV 2001,
BGBl. II Nr. 253/2001, in der jeweils geltenden Fassung“
das Zitat „der Grenzwerteverordnung 2003 – GKV
2003, BGBl. II Nr. 253/2001, in der Fassung der Ver-
ordnung BGBl. II Nr. 184/2003“.

(7) Im § 31 BauV lautet der Abs. 6: „(6) Auf die Aus-
bildung und die Abhaltung von Übungen in erster 
Hilfe findet § 8 Abs. 2 und 3 der Präventivdienst-Ver-
ordnung, LGBl. Nr. 130/2003, in der jeweils geltenden
Fassung Anwendung.“

(8) In den §§ 31 Abs. 7 erster und zweiter Satz und 41
Abs. 3 zweiter Satz BauV tritt an die Stelle der Wort-
folge „die zuständige Behörde“ jeweils die Wortfolge
„der Dienstgeber“.

(9) In den §§ 31 Abs. 7 erster Satz, 33 Abs. 3, 41 Abs. 3
erster und zweiter Satz, 46 Abs. 1, 2 und 5 erster Satz
BauV tritt an die Stelle des Wortes „vorzuschreiben“ je-
weils das Wort „anzuordnen“.

(10) In den §§ 33 Abs. 3, 41 Abs. 3 erster Satz, 46
Abs. 1, 2 und 5 erster Satz und 96 Abs. 3 BauV tritt an
die Stelle der Wortfolge „die Behörde“ jeweils die Wort-
folge „der Dienstgeber“.

(11) Im § 39 Abs. 5 BauV tritt an die Stelle des Wor-
tes „Arbeitnehmerinnen“ die Wortfolge „Weibliche Be-
dienstete“.

(12) Im § 63 Abs. 2 Z. 2 BauV tritt an die Stelle des
Zitates „der Arbeitsmittelverordnung, AM-VO, BGBl. II
Nr. 164/2000,“ das Zitat „der Arbeitsmittelverordnung
– AM-VO, BGBl. II Nr. 164/2000, in der Fassung der
Verordnung BGBl. II Nr. 313/2002“.

(13) Im § 94 BauV treten
a) im Abs. 1 an die Stelle der Wortfolge „muss dem

Arbeitsinspektorat“ die Wortfolge „hat der Dienstgeber“
und an die Stelle der Wortfolge „vorgelegt werden“ das
Wort „einzuholen“ und

b) im Abs. 2 an die Stelle des Wortes „Übersendung“
das Wort „Einholung“.

(14)  Im § 96 BauV treten
a) im Abs. 6 an die Stelle der Wortfolge „ist unver-

züglich das zuständige Arbeitsinspektorat“ die Wort-
folge „sind unverzüglich der Dienstgeber und die zu-
ständige Sicherheitsfachkraft“ und

b) in den Abs. 7 und 8 an die Stelle des Zitates „der
Grenzwerteverordnung 2001 – GKV 2001, BGBl. II
Nr. 253/2001, in der jeweils geltenden Fassung“ jeweils
das Zitat „GKV 2003“.

(15) Im § 104 Abs. 7 BauV lautet der zweite Satz:
„Für diese Prüfungen ist von einer im § 7 Abs. 3 
AM-VO genannten Person oder einem Amtssachver-
ständigen ein Zeitplan festzulegen.“

(16) Im § 109 Abs. 1 BauV tritt an die Stelle des Zitates
„der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, in
der jeweils geltenden Fassung,“ das Zitat „der Straßen-
verkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 71/2003,“.

(17) Im § 124 Abs. 1 BauV tritt an die Stelle des Zitates
„der Asbestverordnung, BGBl. Nr. 324/1990,“ das Zitat
„der Chemikalien-Verbotsverordnung 2003, BGBl. II
Nr. 477,“.

(18) Im § 127 Abs. 5 und 6 Z. 3 BauV tritt an die Stelle
der Verweisung auf § 7 ASchG jeweils die Verweisung
auf § 3 Abs. 3 TBSG 2003.

(19) § 151 Abs. 1 und 2 BauV gilt mit der Maßgabe,
dass die dort vorgesehenen Prüfungen auch von Amts-
sachverständigen jeweils im Rahmen ihres Fachgebietes
durchgeführt werden dürfen.

(20) Im § 154 Abs. 6 BauV tritt an die Stelle des Zitates
„nach der Verordnung über den Nachweis der Fach-
kenntnisse für bestimmte Arbeiten, BGBl. Nr. 441/1975,“
das Zitat „nach § 4 der Fachkenntnisse-Verordnung,
LGBl. Nr. 134/2003, in der jeweils geltenden Fassung“.

(21) Im § 155 BauV lautet der Abs. 1:
„(1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass den

Bestimmungen des I., II. und III. Hauptstückes dieser
Verordnung bei der Unterhaltung und Führung der Bau-
stelle entsprochen wird.“

(22) Im § 156 Abs. 2 BauV entfällt die Wortfolge
„oder entsprechend den dem Arbeitgeber von der Be-
hörde vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen so-
wie den erteilten Aufträgen“.

§ 3
Elektrische Anlagen

(1) Elektrische Anlagen müssen unbeschadet des §
13 Abs. 2 und 5 BauV und des § 14 BauV so geplant und
installiert sein, dass von ihnen keine Brand- und Explo-
sionsgefahr ausgeht und Bedienstete bei direktem oder
indirektem Kontakt angemessen vor Unfallgefahren ge-
schützt sind.

(2) Auf die Anforderungen an die Beschaffenheit
elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel
sind die §§ 1 bis 8 und 9 Abs. 2 der Elektroschutzver-
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ordnung 2003 – ESV 2003, BGBl. II Nr. 424/2003, mit
der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass

a) an die Stelle des Wortes „Arbeitgeber/innen“ je-
weils das Wort „Dienstgeber“ in der jeweils grammati-
kalisch richtigen Form und an die Stelle des Wortes
„Arbeitnehmer/innen“ jeweils das Wort „Bedienstete“
in der jeweils grammatikalisch richtigen Form treten,

b) im § 2 Abs. 3 ESV 2003 der zweite Satz lautet:
„Werden bei Tätigkeiten nach Abs. 1 neben eigenen
Bediensteten auch Arbeitnehmer eines oder mehrerer
anderer Arbeitgeber beschäftigt, so haben der Dienst-
geber und die betroffenen Arbeitgeber im Voraus ein-
vernehmlich schriftlich festzulegen, ob die ÖVE EN
50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) oder die ÖVE
E 5 Teil 1/1989 angewendet wird.“ und

c) im § 3 ESV 2003
1. im Abs. 2 Z. 1 an die Stelle des Zitates „der Bau-

arbeiterschutzverordnung, BGBl. Nr. 340/1994,“ das
Zitat „der Bauarbeiterschutzverordnung, BGBl. Nr.
340/1994, zuletzt geändert durch die Verordnung
BGBl. II Nr. 425/2003,“ tritt,

2. in den Abs. 3 und 4 an die Stelle der Wortfolge „die
Behörde“ jeweils die Wortfolge „der Dienstgeber“ und

an die Stelle des Wortes „vorzuschreiben“ jeweils das
Wort „anzuordnen“ treten und

3. im Abs. 7 das Zitat „, BGBl. Nr. 340/1994“ entfällt.

§ 4
Umsetzung 

von Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richt-
linien umgesetzt:

1. Richtlinie 89/655/EWG des Rates über Mindest-
vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei
der Arbeit, ABl. 1989 Nr. L 393, S. 13, zuletzt geändert
durch die Richtlinie 01/45/EG, ABl. 2001 Nr. L 195, S. 46;

2. Richtlinie 92/57/EWG des Rates über die auf zeit-
lich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen an-
zuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz, ABl. 1992 Nr. L 245, S. 6.

§ 5
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Aufgrund der §§ 4 bis 7 des Tiroler Sozialhilfegeset-
zes, LGBl. Nr. 105/1973, zuletzt geändert durch das Ge-
setz LGBl. Nr. 47/2003, wird verordnet:

Artikel I

Die Sozialhilfeverordnung, LGBl. Nr. 68/1974, zu-
letzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr.
117/2002, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 1 des § 4 hat die lit. a zu lauten:
„a) Zur Deckung des Aufwandes im Sinne des § 1

lit. a monatliche Leistungen bis zu folgenden Höchst-

beträgen (Richtsätze):
1. für Alleinstehende.................................. 404,90 Euro 
2. für Haushaltsvorstände.......................... 346,40 Euro 
3. für Haushaltsangehörige

ohne Anspruch auf Familienbeihilfe ...... 241,– Euro   
4. für sonstige Familienangehörige ........ 134,70 Euro“

2. Im Abs. 1 des § 8 wird der Betrag „91,50 Euro“
durch den Betrag „92,90 Euro“ ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

142. Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2003, mit der die Sozialhilfever-
ordnung geändert wird

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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